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A Tragende Gründe und Beschluss  

A-1 Rechtsgrundlage 

In seiner Spezialisierte Ambulante Palliativversorgungs-Richtlinie (SAPV-RL) regelt der Gemeinsame Bun-
desausschuss (G-BA) gemäß § 37b SGB V in Verbindung mit § 92 Absatz 1 Satz 2 Nummer 14 SGB V unter 
anderem die Verordnung der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) durch Vertragsärz-
tinnen und Vertragsärzte, die Anspruchsvoraussetzungen, Inhalt und Umfang der Leistungen und die 
Zusammenarbeit der Leistungserbringer. 

Zur Durchführung der Förderung von Versorgungsforschung gemäß § 92a Absatz 2 SGB V hat der Inno-
vationsausschuss beim G-BA am 8. April 2016 die Förderbekanntmachung zu Forschungsprojekten aus-
schließlich zur Evaluierung der SAPV-RL des G-BA beschlossen. Im Rahmen der Förderbekanntmachung 
zur Versorgungsforschung wurden die Projekte APVEL – Evaluation der Wirksamkeit von SAPV in Nord-
rhein, SAVOIR – Evaluierung der SAPV-Richtlinie: Outcomes, Interaktionen, Regionale Unterschiede so-
wie ELSAH – Evaluation der Spezialisierten Ambulanten Palliativversorgung (SAPV) am Beispiel von Hes-
sen gefördert. 

Der Innovationsausschuss beim G-BA hat am 3. April 2020 zu dem abgeschlossenen Projekt APVEL, am 
12. November 2020 zu dem abgeschlossenen Projekt SAVOIR sowie am 20. August 2021 zu dem abge-
schlossenen Projekt ELSAH jeweils eine Empfehlung beschlossen. Der zuständige Unterausschuss Ver-
anlasste Leistungen (UA VL) wurde gebeten, die Erkenntnisse aus den Projekten zeitnah zu prüfen und 
ggf. bei einer Überarbeitung der SAPV-RL einzubeziehen. 

In seiner Sitzung am 14. Mai 2020 hat der G-BA das diesbezügliche Beratungsverfahren eingeleitet und 
beschlossen, dass gemäß Beschluss des Innovationsausschusses vom 3. April 2020 auch die Erkenntnisse 
aus den zu diesem Zeitpunkt noch laufenden Projekten SAVOIR (01VSF16005) und ELSAH (01VSF16006) 
einbezogen werden. 

A-2 Förderprojekte des Innovationsausschusses zur Evaluation der SAPV-RL 

Die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) wurde im Jahr 2007 als neue Leistung in die ge-
setzliche Krankenversicherung aufgenommen. Die SAPV gemäß § 37b SGB V soll die Lebensqualität und 
die Selbstbestimmung von Palliativpatientinnen und Palliativpatienten so weit wie möglich erhalten, för-
dern und verbessern. Sie soll den Betroffenen ein menschenwürdiges Leben bis zum Tod in ihrer ge-
wohnten häuslichen Umgebung, in stationären Pflegeeinrichtungen (§ 72 Absatz 1 SGB XI) und stationä-
ren Hospizen ermöglichen. In den Jahren 2020/2021 wurden aus den Mitteln des Innovationsfonds drei 
Projekte zur Versorgungsforschung aus dem Themenfeld „Evaluation der SAPV-Richtlinie des G-BA“ 1 ge-
fördert. Deren Ergebnisse sollten Erkenntnisse liefern, die vom G-BA zur Weiterentwicklung der Richtli-
nie übernommen werden können oder dem Gesetzgeber als Grundlage für strukturelle Veränderungen 
des gesetzlichen Rahmens dienen können. 

A-2.1 Projekt APVEL 

Das Projekt APVEL (Ambulante Palliativ-Versorgung Evaluieren) hatte zum Ziel, die SAPV-RL in der Region 
Nordrhein zu evaluieren. Hierbei sollte die Wirksamkeit der SAPV in klarer Abgrenzung zur sogenannten 
Allgemeinen Ambulanten Palliativversorgung (AAPV) beschrieben werden, wie sich diese in Routineda-
ten, Meinung der Versorger, qualitativen Interviews und direkten an Patientinnen und Patienten orien-
tierten Outcomes widerspiegelt. Mit den gewonnenen Erkenntnissen sollten Empfehlungen für die Wei-
terentwicklung der SAPV-RL formuliert werden. 

                                                      
1 Förderbekanntmachung des Innovationsausschusses beim Gemeinsamen Bundesausschuss zur Förderung von Versorgungsforschung ge-

mäß § 92a Absatz 2 Satz 5 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V): Forschungsprojekte zur Evaluierung von Richtlinien des Gemein-
samen Bundesausschusses vom 8. April 2016, veröffentlicht im Bundesanzeiger am 27. April 2016 (BAnz AT 27.04.2016 B7), verfügbar unter: 
https://innovationsfonds.g-ba.de/foerderbekanntmachungen/foerderbekanntmachung-zur-evaluation-der-sapv-richtlinie-des-g-ba.4 (Zu-
griff am 12. Mai 2022) 

https://innovationsfonds.g-ba.de/foerderbekanntmachungen/foerderbekanntmachung-zur-evaluation-der-sapv-richtlinie-des-g-ba.4
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Hierzu wurden eine retrospektive Analyse von Sekundärdaten der AOK Rheinland/Hamburg durchge-
führt, Charakteristika von Patientinnen und Patienten, Versorgungswege und -dauer von SAPV in der 
Region Nordrhein sowie die Unterschiede in der Versorgung zu Patientinnen und Patienten der AAPV 
und Regelversorgung im letzten Lebensjahr beschrieben. Zudem wurde quantitativ die Einstellung und 
Verordnungspraxis der niedergelassenen Fachärztinnen und Fachärzte der Region Nordrhein (Hausärz-
tinnen, Hausärzte, Onkologinnen und Onkologen) in Bezug auf die SAPV vs. AAPV oder Regelversorgung 
untersucht und prospektiv die Wirksamkeit der SAPV im Vergleich zur AAPV anhand von an Patientinnen 
und Patienten orientierten Outcomes zur Symptomausprägung und Lebensqualität in städtischen vs. 
ländlichen Regionen in Nordrhein analysiert. Mittels eines leitfadengestützten semistrukturierten Inter-
views wurden qualitative Daten von Patientinnen und Patienten, Angehörigen und ambulanten Pallia-
tivteams erhoben.  

Im Ergebnis konnte gezeigt werden, dass die Inanspruchnahme von SAPV in den Jahren 2014 bis 2016 
bei der Versicherten der AOK Rheinland/Hamburg im letzten Lebensjahr von 5,1 % auf 7,1 % stieg, bei 
gleichzeitigem Rückgang der palliativen Leistungen in der ambulanten Regelversorgung von 15,7 % auf 
11,7 %. SAPV wurde zu 90% von Hausärztinnen und Hausärzten verordnet und von 50 % der Versicher-
ten im letzten Lebensjahr in den letzten 22 Tagen oder kürzer vor dem Tod begonnen. Bei onkologisch 
erkrankten Versicherten wurde die SAPV dreifach häufiger verordnet als im Vergleich zu Versicherten 
mit nicht-onkologischen Erkrankungen; die AAPV wurde bei onkologischen Indikationen doppelt so häu-
fig verordnet. Die Autoren kommen bei der Auswertung der Routinedaten zu dem Schluss, dass SAPV 
die angestrebten Ziele Verbleib im häuslichen Umfeld und Verlagerung des Versorgungsschwerpunktes 
von kurativen zu palliativen Aspekten – gemessen an Krankenhausaufenthalten nach Beginn der SAPV 
und bevorzugter Verordnung von Palliativarzneimitteln – erfüllt. Aus der Befragung von Verordnerinnen 
und Verordnern von SAPV ergaben sich im Ergebnis für drei Bereiche Kernempfehlungen, um die pallia-
tive Versorgung aus ärztlicher Sicht zu verbessern, insbesondere: Anpassung der Vergütung und Abbau 
von Bürokratie, Schaffung heterogener Versorgungsstrukturen in Bezug auf die Zufriedenheit mit der 
Einbeziehung und Informationen an die zuweisenden Fachärztinnen und Fachärzte durch ein ambulan-
tes Versorgungsteam und Verbesserung des Schnittstellenmanagements sowie Schaffung von Hand-
lungshilfen. . Die prospektive Befragung von Patientinnen und Patienten konnte zeigen, dass unter der 
SAPV eine Stabilisierung der Symptome in einem Zeitraum von zwei Wochen erfolgte, währen es bei 
Patientinnen und Patienten der AAPV zu einer Symptomabnahme kam. Die Autorinnen und Autoren 
führen diesen Befund auf die Tatsache zurück, dass Patientinnen und Patienten mit SAPV klinisch stärker 
eingeschränkt sind. Ferner leiten sie aus den gewonnenen qualitativen Daten ab, dass die Wirksamkeit 
der SAPV von Patientinnen und Patienten sowie den Angehörigen, neben der Linderung belastender 
Symptome, wesentlich dadurch erklärt wird, dass die SAPV in einer instabilen Situation ein Gefühl von 
Sicherheit vermitteln kann.  

Der Innovationsausschuss beim G-BA hat den Ergebnisbericht des geförderten Projektes APVEL beraten 
und im Ergebnis festgestellt, dass die Validität der erhobenen quantitativen Daten und qualitativen Be-
fragungen aufgrund des möglichen Selektionsbias in der Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
und des hohen Anteils fehlender Werte limitiert ist. Ferner liefert das Projekt konkrete Vorschläge zur 
Anpassung der SAPV-RL, die auf den Erkenntnissen aus den Arbeitspaketen des Projekts basieren. Je-
doch war eine konkrete Herleitung der datenbasierten Empfehlungen zur Anpassung der SAPV-RL nicht 
nachvollziehbar dargelegt. So lassen sich die vorgeschlagenen Änderungen auch nicht unmittelbar aus 
den Ergebnissen ableiten. Zudem ist zu beachten, dass die Organisation der SAPV in Nordrhein anders 
strukturiert ist, als in anderen Regionen Deutschlands. Daher sind die Ergebnisse nicht eins zu eins auf 
das Bundesgebiet übertragbar. 

Der vollständige Ergebnisbericht zu dem Projekt APVEL ist unter https://innovationsfonds.g-ba.de/be-
schluesse/apvel-evaluation-der-wirksamkeit-von-sapv-in-nordrhein.1 abrufbar (Zugriff am 23. Septem-
ber 2021). 

https://innovationsfonds.g-ba.de/beschluesse/apvel-evaluation-der-wirksamkeit-von-sapv-in-nordrhein.1
https://innovationsfonds.g-ba.de/beschluesse/apvel-evaluation-der-wirksamkeit-von-sapv-in-nordrhein.1
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A-2.2 Projekt SAVOIR 

Mit dem Projekt SAVOIR (Evaluierung der SAPV-Richtlinie: Outcomes, Interaktionen, Regionale Unter-
schiede) wurden die unterschiedlichen Perspektiven von Patientinnen und Patienten, Leistungserbrin-
gerinnen und Leistungserbringern, Hausärztinnen und Hausärzten sowie den Kostenträgern zur Umset-
zung der SAPV-RL erforscht. Da in der SAPV-RL weniger konkret strukturelle Anforderungen sowie Qua-
litätskriterien thematisiert wurden, haben sich bundesweit heterogene Versorgungsformen der SAPV 
ausgebildet, die sich hinsichtlich von Vertrags-, Versorgungs- und Finanzierungsmodellen sowie Prozess-
merkmalen wie insbesondere von Behandlungsintensität, Organisationsstruktur, Kooperationspartner 
und Netzwerke unterscheiden. 

Zur Beantwortung der Fragestellungen wurde der Einfluss von Strukturmerkmalen der SAPV auf Versor-
gungsparameter, Patientenperspektive, die Perspektive von Leistungserbringern der SAPV und weiterer 
Versorgungsakteure sowie auf die Perspektive von Hausärztinnen und Hausärzten sowie der Kostenträ-
ger untersucht. Grundlage bildeten die Strukturdaten der Leistungserbringer von SAPV, extrahierte Be-
handlungs- und Patientendaten aus der elektronischen Routinedokumentation, die prospektive Längs-
schnitterhebung der Prozess-/Ergebnisqualität aus der Perspektive von Patientinnen und Patienten so-
wie der Leistungserbringer von SAPV, die qualitative Datenerhebung bei ausgewählten Leistungserbrin-
gern der SAPV, eine schriftliche Befragung von Hausärztinnen und Hausärzten sowie eine retrospektive 
Analyse von Routinedaten der GKV von verstorbenen Versicherten Barmer aus dem Jahr 2016. 

Im Ergebnis kommt das Studienteam zu dem Schluss, dass das Konzept der SAPV in der ambulanten 
Versorgung von Palliativpatientinnen und -patienten insgesamt als positiv empfunden wird und mit ei-
ner Zufriedenheit mit der Versorgung einhergeht. Es zeigte sich eine Stabilisierung sowie Linderung von 
Symptomen nach Initiierung der SAPV, wobei sich die damit verbundene Zufriedenheit durch die Quali-
tät der Kommunikation und Erreichbarkeit der SAPV auszeichnete. Eine hohe Heterogenität konnte ins-
besondere bei Strukturen und Prozessen sowie der Versorgungskultur einzelner Leistungserbringer der 
SAPV gezeigt werden. Hingegen lieferten die Ergebnisse keine eindeutigen Hinweise auf mit Versor-
gungs- bzw. Ergebnisparametern assoziierte strukturelle Merkmale. Des Weiteren zeigten die Daten, 
dass sich die Hausärztinnen und Hausärzte durch die Leistungserbringer der SAPV nicht ausreichend ein-
gebunden und informiert sehen. Aus der Datenanalyse ergaben sich zudem Hinweise auf eine partielle 
Substitution von allgemeiner ambulanten Palliativversorgung (AAPV) durch SAPV sowie auf eine Reduk-
tion von möglicher Überversorgung bei Patientinnen und Patienten mit SAPV gegenüber Patientinnen 
und Patienten, die (ausschließlich) AAPV erhielten. 

Der Innovationsausschuss beim G-BA hat den Ergebnisbericht des geförderten Projektes 
SAVOIR beraten und im Ergebnis festgestellt, dass die Aussagekraft der Ergebnisse der Patientenbefra-
gung aufgrund eines möglichen Selektionsbias in der Auswahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer so-
wie möglicher Verzerrungen zu sozial erwünschten Antworten eingeschränkt sind. So sind die Ergebnisse 
der Befragung von Hausärztinnen und Hausärzte aufgrund der niedrigen Rücklaufquote der Befragung 
ebenfalls nur eingeschränkt belastbar. Zudem ist die Aufklärung der beobachteten Varianz durch das 
„Modell zur Wichtigkeit der SAPV“, gebildet anhand der hausärztlich empfundenen Wichtigkeit, gering 
(18 %). Gleichwohl leisten die Erkenntnisse aus dem Projekt einen Beitrag zum Verständnis der SAPV-
Versorgung in Deutschland. Zudem lieferte das Projekt konkrete Vorschläge zur Anpassung der SAPV-RL 
und setzt diese in Bezug zu den Teilprojekten. Die Ableitung der Empfehlungen erfolgte strukturiert in 
Form einer Konsensuskonferenz. 

Der vollständige Ergebnisbericht zu dem Projekt SAVOIR ist unter https://innovationsfonds.g-ba.de/be-
schluesse/savoir-evaluierung-der-sapv-richtlinie-outcomes-interaktionen-regionale-unterschiede.19 
abrufbar (Zugriff am 23. September 2021). 

A-2.3 Projekt ELSAH 

Das Projekt ELSAH (Evaluation der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV) am Beispiel von 
Hessen) betrachtete die Themenbereiche der Qualitätssicherung der Leistungserbringung sowie die be-
sonderen Belange von Kindern und Jugendlichen in der SAPV. 

https://innovationsfonds.g-ba.de/beschluesse/savoir-evaluierung-der-sapv-richtlinie-outcomes-interaktionen-regionale-unterschiede.19
https://innovationsfonds.g-ba.de/beschluesse/savoir-evaluierung-der-sapv-richtlinie-outcomes-interaktionen-regionale-unterschiede.19
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Die Versorgungsqualität (Struktur-, Prozess und Ergebnisqualität) der Leistungserbringer von SAPV 
wurde durch qualitative Befragungen von Patientinnen und Patienten sowie deren Angehörige sowie 
den Leistungserbringerinnen und Leistungserbringern von SAPV, einer Literaturübersicht, der deskripti-
ven Analyse von Sekundärdaten untersucht sowie auf Grundlage der gewonnenen Erkenntnisse wurde 
ein konzeptioneller Entwurf zur Darstellung der Versorgungsqualität in der SAPV entwickelt und im Rah-
men eines Expertinnen-/Expertenworkshops beraten. Im Ergebnis kommen die Autorinnen und Auto-
ren zu dem Schluss, dass zur Darstellung der Versorgungsqualität insbesondere demografische Angaben 
der Patientinnen und Patienten, Angaben zur Erkrankung, der Versorgung, dem Behandlungsbedarf 
(Symptome, Lebensqualität, Unterstützungsbedarf) sowie Angaben zur Therapie und der Zufriedenheit 
der Behandlung berücksichtigt werden müssen. Zudem wurde ein konkreter Ansatz zur Darstellung der 
Versorgungsqualität in der SAPV entwickelt. 

Die besonderen Belange von Kindern und Jugendlichen in der SAPV wurden mit Hilfe eines Mixed-Me-
thods Design, aus quantitativer und qualitativer Datenerhebung bei Betroffenen, Angehörigen und Leis-
tungserbringern sowie der Datenvalidierung mit den Leistungserbringern, untersucht. Auf Grundlage 
der so gewonnenen Erkenntnisse wurden konkrete Empfehlungen zur Überarbeitung der SAPV-RL ab-
geleitet. Diese fokussieren insbesondere Aspekte zu Krankheitsbildern, der Rolle der Familie, die psycho-
soziale Versorgung, die besonders aufwändige Koordination der beteiligten Versorgenden, den Erstkon-
takt zur SAPV für Kinder und Jugendliche sowie die Versorgungslücke zwischen Grund-/Regelversorgung 
und der SAPV für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. 

Der Innovationsausschuss beim G-BA hat den Ergebnisbericht des geförderten Projektes  
ELSAH beraten und im Ergebnis festgestellt, dass die gewählten Methoden zur Beantwortung der Frage-
stellungen grundsätzlich angemessen waren und ferner das Projekt konkrete Vorschläge zur Anpassung 
der SAPV-RL liefert, die auf den Forschungsergebnissen basieren. Jedoch wurde für die Ableitung der 
Empfehlungen zur Anpassung der SAPV-RL aus den Ergebnissen kein formales Konsensverfahren durch-
geführt. 

Der vollständige Ergebnisbericht zu dem Projekt ELSAH ist unter https://innovationsfonds.g-ba.de/be-
schluesse/elsah-evaluation-der-spezialisierten-ambulanten-palliativversorgung-sapv-am-beispiel-von-
hessen.40 abrufbar (Zugriff am 23. September 2021). 

A-3 Würdigung der Projektergebnisse 

Der UA VL hat sich umfassend mit den Ergebnisberichten der Projekte APVEL, SAVOIR sowie ELSAH be-
fasst und sich insbesondere mit den Empfehlungen zur Anpassung der SAPV-RL auseinandergesetzt. Da-
bei konnte jedoch nicht durchgängig die Herleitung aller Empfehlungen aus den Projektergebnissen 
nachvollzogen werden. Die konkreten Empfehlungen und Ergänzungsvorschläge zur Anpassung der 
SAPV-RL waren auch dahingehend zu überprüfen, ob und inwieweit sie sich in rechtssichere Regelungen 
überführen lassen.  

Im Ergebnis der Beratungen wurde unter anderem festgestellt, dass sich durch die grundsätzlich kon-
struktiven Vorschläge zur Anpassung der Regelungen in der SAPV-RL Einengungen in der Versorgung von 
schwerstkranken und sterbenden Menschen mit Leistungen SAPV ergeben können. Insbesondere mit 
der Einführung einer Diagnoseliste zur Verordnung von SAPV würde der Anspruch eingegrenzt werden. 
Ein Katalog von Erkrankungen würde nicht zur Klarheit der SAPV-RL beitragen und auch der Palliativver-
sorgung nicht angemessen sein. Daher wird weiterhin auf die Nennung von Indikationen bezogen auf 
bestimmte Diagnosen in der SAPV-RL verzichtet. Somit haben die Patientinnen und Patienten bei Vorlie-
gen einer Erkrankung, die weit fortgeschritten, fortschreitend und nicht heilbar ist sowie beim Vorliegen 
eines komplexen Symptomgeschehens, jedoch unabhängig von ihren primären Diagnosen, einen An-
spruch auf SAPV. 

Grundsätzlich sollte die SAPV für Kinder und Jugendliche im Rahmen einer eigenständigen Versorgungs-
struktur durch SAPV-KJ-Teams erfolgen, da deren Teammitglieder über eine ausreichende pädiatrische 
Expertise verfügen. Eine verbindliche Regelung hierzu in der SAPV-RL zu treffen, könnte gerade in Regi-
onen ohne oder mit nicht ausreichenden SAPV-KJ-Teams die Versorgung von schwerstkranken oder 
sterbenden Kindern und Jugendlichen mit SAPV einschränken, wenn damit eine Versorgung durch 

https://innovationsfonds.g-ba.de/beschluesse/elsah-evaluation-der-spezialisierten-ambulanten-palliativversorgung-sapv-am-beispiel-von-hessen.40
https://innovationsfonds.g-ba.de/beschluesse/elsah-evaluation-der-spezialisierten-ambulanten-palliativversorgung-sapv-am-beispiel-von-hessen.40
https://innovationsfonds.g-ba.de/beschluesse/elsah-evaluation-der-spezialisierten-ambulanten-palliativversorgung-sapv-am-beispiel-von-hessen.40


TRAGENDE GRÜNDE UND BESCHLUSS 

5 

SAPV-Teams, auch ohne pädiatrische Expertise, ausgeschlossen wäre. Eine weitere Konkretisierung von 
Anforderungen an Versorgungsstrukturen ist kein Regelungsauftrag des G-BA, sondern der Rahmenver-
tragspartner nach § 132d Absatz 1 SGB V. 

Der Einbezug von Angehörigen und Zugehörigen (relevante Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld, 
d.h. weitere dem sterbenden Menschen Nahestehende), insbesondere durch ihre Fürsorge, der Vorbe-
reitung und Begleitung der Patientinnen und Patienten während ihres Sterbeprozesses sowie der Unter-
stützung bei pflegerischen Tätigkeiten hat eine zentrale Bedeutung für die Versorgung. Ebenso wie die 
schwerstkranken und sterbenden Menschen haben die Angehörigen und Zugehörigen ein Sicherheits-
bedürfnis (in Bezug auf Zeit, Kommunikation, Vertrauen, Empowerment und Erreichbarkeit)2. Beispiels-
weise durch Kommunikation und Erreichbarkeit des SAPV-Teams kann in der instabilen Situation ein Ge-
fühl von Sicherheit vermittelt werden. Neben der Tatsache, dass die SAPV-RL jedoch ausschließlich den 
Leistungsanspruch der betroffenen Versicherten und nicht den von Angehörigen und Zugehörigen re-
gelt, kann ein individuell empfundenes Sicherheitsbedürfnis nicht eine von der gesetzlichen Krankenver-
sicherung getragene Leistung auslösen. 

Des Weiteren könnte eine Regelung bei besonders aufwendiger Versorgung, die ausdrücklich „jederzeit 
und vollumfänglich“ eine spezifische palliativmedizinische und/oder palliativpflegerische Expertise sowie 
ein interdisziplinär abgestimmtes Konzept voraussetzt, zu Engpässen in der Versorgung führen.  

Eine besonders aufwendige Versorgung ist zudem durch ein komplexes Symptomgeschehen gekenn-
zeichnet, welches u.a. auch eine Krisenintervention erforderlich machen könnte. Krisen in der palliativ-
medizinischen und palliativpflegerischen Versorgung sind akut auftretende Ereignisse, die in den meis-
ten Fällen ein rasches und kompetentes Eingreifen erfordern. Die Krisenintervention dient dazu, einem 
akuten und schweren Ausbruch von Symptomen wie zum Beispiel akut auftretende Atemnot, Krampf-
anfälle oder Blutungen aus Erkrankungsherden schnellstmöglich durch zielgerichtete Maßnahmen pfle-
gerischer- und ärztlicherseits entgegenzuwirken. Dabei ist es auch wichtig, bei einer Symptomeskalation 
beruhigend auf die Versicherten und ihre Angehörigen und Zugehörigen einzuwirken, indem rasche me-
dizinische und/oder pflegerische Hilfe angeboten wird. Die bisherige Formulierung in der SAPV-RL er-
möglicht, dass insbesondere bei Kindern und Jugendlichen die SAPV auch als Krisenintervention bei einer 
länger prognostizierten Lebenserwartung erbracht wird. 

Mit mehreren Anpassungsvorschlägen im Rahmen der vorgenannten Projekte für die SAPV-RL wurden 
ferner strukturelle Vorgaben adressiert, die den Rahmenvertragspartnern nach § 132d Absatz 1 SGB V 
vorbehalten sind. Zudem sind Anforderungen zur Qualität der SAPV durch die Rahmenvertragspartner 
nach § 132d Absatz 1 SGB V geregelt. Vorgaben hierzu sind in der SAPV-RL nicht vorgesehen. 

Vor diesem Hintergrund wurden die Anregungen aus den Ergebnisberichten der Projekte APVEL, SA-
VOIR sowie ELSAH durch die im Folgenden dargestellten Änderungen umgesetzt. 

A-4 Eckpunkte der Entscheidung zur Anpassung der SAPV-RL 

 

A-4.1 Änderung § 1 SAPV-RL 

Zu Absatz 1 

Die Versorgung in der letzten Lebensphase in der häuslichen Umgebung kann am besten gelingen, wenn 
die Angehörigen und Zugehörigen (relevante Bezugspersonen aus dem sozialen Umfeld, d.h. weitere 
dem sterbenden Menschen Nahestehende) in die Versorgung einbezogen werden. Das setzt eine frühe 
und kontinuierliche Kommunikation des SAPV-Teams mit den An- und Zugehörigen voraus, sobald die 
SAPV verordnet und genehmigt wurde. Das SAPV-Team hat die Aufgabe, die weiteren Schritte mit den 
An- und Zuge-hörigen zu besprechen. Insbesondere wenn die oder der Versicherte nicht mehr an-

                                                      
2 Projektergebnisse zu SAVOIR (Teilprojekt 2: Ergebnisbericht Seite 17, Seite 18) sowie zu ELSAH (Arbeitspaket 1: Ergebnisbericht Seite 25; 

Arbeitspaket 2: Ergebnisbericht Seite 45 und 49) 
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sprechbar ist (zum Beispiel in der Sterbephase), können die nahen Bezugspersonen wie An- und Zuge-
hörige eine wichtige Rolle spielen. Zu beachten ist, dass der Leistungsanspruch auf Leistungen der SAPV 
bei der oder dem Versicherten liegt. 

Angehörige und Zugehörige können auf Wunsch des Versicherten in die (palliativ)pflegerische Versor-
gung einbezogen werden. Dies umfasst zum Beispiel Informationen zur pflegerischen Behandlung, 
Handlungsempfehlungen in Notfallsituationen oder die Erreichbarkeit des SAPV-Teams. Die Versorgung 
muss unabhängig von der Einbeziehung der An- und Zugehörigen gesichert sein. 

In Satz 2 wird durch die Änderung die Bedeutung der palliativmedizinischen und palliativ-pflegerischen 
Zielsetzung von SAPV, Symptome und Leiden einzelfallgerecht zu lindern, hervorgehoben. 

Zu Absatz 1 und 2 

Es werden im Rahmen redaktioneller Anpassungen die vollständigen Bezeichnungen der Sozialgesetz-
bücher aufgenommen, auf die in den Regelungen verwiesen wird. 

Zu Absatz 4 

Es erfolgt eine Ergänzung dahingehend, dass den besonderen Belangen nicht nur von Kindern, sondern 
auch von Jugendlichen in der SAPV Rechnung zu tragen ist. Die im Rahmen der SAPV versorgten Kinder 
und Jugendlichen weisen ein großes Spektrum von zum Teil seltenen Erkrankungen auf, die mit lebens-
limitierenden Krankheitsverläufen einhergehen. Des Weiteren können Kinder und Jugendliche mit kom-
plexen neurologischen Erkrankungen Anspruch auf eine Versorgung durch ein SAPV-Team haben. Dies 
gilt auch dann, wenn die neurologische Grunderkrankung nicht als fortschreitend zu bewerten ist, wohl 
aber die daraus entstehenden Folgekrankheiten beständig an Schwere zunehmen. Bei Kindern und Ju-
gendlichen ist eine SAPV als Krisenintervention auch bei einer länger prognostizierten Lebenserwartung 
möglich. Die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der betroffenen Kinder und Jugendlichen sowie die 
Belange der Familie und weiterer vertrauter Personen sind zu berücksichtigen. Bei Jugendlichen können 
bei Bedarf zur Unterstützung Er-kenntnisse aus der Transitionsmedizin herangezogen werden. 

Zu Absatz 5 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung durch die eingeführte Begrifflichkeit der „Angehö-
rigen und Zugehörigen“. 

A-4.2 Änderung § 2 SAPV-RL 

Im zweiten Spiegelstrich wird durch die Änderung eine Vereinheitlichung der Begrifflichkeiten von „pal-
liativmedizinisch“ und „palliativpflegerisch“ vorgenommen. 

A-4.3 Änderung § 3 Absatz 3 SAPV-RL 

In Satz 1 wird der Begriff „psychosoziale Betreuung“ durch den in der Praxis etablierten Begriff der „psy-
chosozialen Begleitung“ ersetzt. In Satz 2 wird redaktionell die Gruppe der Jugendlichen aufgenommen. 
Das SAPV-Team soll nach Möglichkeit das Familiengefüge in den Blick nehmen, dies insbesondere, wenn 
minderjährige Kinder im Haushalt leben. Der Einbezug eines Kinderhospizdienstes ist zu prüfen. 

Auch Erwachsene mit einem komplexen Symptomgeschehen im Sinne der SAPV-Richtlinie bei einer län-
ger prognostizierten Lebenserwartung sind nicht generell von einer Krisenintervention ausgeschlossen 
und können diese in Anspruch nehmen. 

Die SAPV ist nur ein Teil der Palliativversorgung. Die Palliativversorgung in Deutschland unterteilt sich 
grundsätzlich in die allgemeine und die spezialisierte Palliativversorgung.  

Versicherte haben Anspruch auf eine umfangreiche und strukturell gut ausgebaute Palliativversorgung. 
Dazu gehören insbesondere: 

- Leistungen der häuslichen Krankenpflege nach § 37 SGB V (Einzelleistungen und Komplexleistung 
Symptomkontrolle nach Ziffer 24a des Leistungsverzeichnisses), 
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- Leistungen der vertragsärztlichen Versorgung (EBM-Ziffern zur palliativen Versorgung sowie Leis-
tungen nach § 87 Absatz 1b SGB V), 

- Die Palliativversorgung in Krankenhäusern (derzeit gibt es vier Zusatzentgelte: ZE 60 Palliativmedi-
zinische Komplexbehandlung, ZE 145 Spezialisierte stationäre palliativ-medizinische Komplexbe-
handlung, ZE 2022-133 Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch einen inter-
nen Palliativdienst, ZE 2022-134 Spezialisierte palliativmedizinische Komplexbehandlung durch ei-
nen externen Palliativdienst), 

- Sterbebegleitungen durch ambulante Hospizdienste, 

- Versorgung durch stationäre Hospize, 

- SAPV. 

Die vorgenannten Leistungen der Palliativversorgung haben unterschiedliche Anspruchs-voraussetzun-
gen und kommen bei unterschiedlichen Versorgungsbedarfen in Betracht. Leistungen der spezialisierten 
Palliativversorgung (dazu gehören Leistungen der SAPV) kommen zur Anwendung, wenn von einem spe-
zialisierten Versorgungsbedarf bei hoher Symptomlast auszugehen ist, die die Möglichkeiten der allge-
meinen Palliativversorgung regelmäßig übersteigen. Die SAPV kann erst verordnet werden, wenn ein 
besonders hoher Versorgungsbedarf gegeben ist. Dies ist meistens erst am Ende des Lebens in der letz-
ten Krankheitsphase relevant. 

A-4.4 Änderung § 5 SAPV-RL 

Zu Absatz 1 Satz 2 und Absatz 3 Spiegelstrich 8 

Es handelt sich um eine redaktionelle Folgeänderung durch die eingeführte Begrifflichkeit der „Angehö-
rigen und Zugehörigen“.  

Zu Absatz 2 Satz 2 

In diesem Satz wurde ein Verweisfehler korrigiert. 

A-4.5 Änderung § 7 SAPV-RL 

Im Ergebnis der Untersuchungen im Rahmen des Projektes SAVOIR wurde festgestellt, dass circa ein 
Fünftel der Verordnungen von SAPV durch Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzte ausgestellt 
werden. Zudem heißt es im Ergebnisbericht des Projekts SAVOIR3: „85,5% der befragten Hausärzte ge-
ben an, in ihrer hausärztlichen Tätigkeit bereits mindestens einmalig eine SAPV-Verordnung ausgestellt 
zu haben. Nach SAPV-Involvierung bleiben die Hausärzte in 77% der Fälle „immer“ oder „häufig“ einge-
bunden. Das restliche Viertel der Hausärzte fühlt sich während einer SAPV-Behandlung ihrer Patienten 
– insbesondere bei der Verordnung von SAPV durch das Krankenhaus – unzureichend eingebunden und 
informiert.“ 

Satz 4 stellt sicher, dass die weiterbehandelnde Vertragsärztin oder der weiterbehandeln-de Vertrags-
arzt im Rahmen des Entlassmanagements rechtzeitig über eine Verordnung von SAPV informiert wird. 
Falls und soweit erforderlich, hat dies über einen Arzt-zu-Arzt-Kontakt zu erfolgen. Dagegen können rou-
tinemäßige Informationen und Koordinationen auch durch andere Einheiten im Krankenhaus (zum Bei-
spiel den Sozialdienst) ausgeführt werden. Dies soll mit der Formulierung „in geeigneter Weise“ ausge-
drückt werden. 

A-4.6 Redaktionelle Anpassungen 

In der SAPV-RL erfolgt eine redaktionelle leistungsrechtliche Anpassung der bisher verwendeten Begriff-
lichkeiten von „Patientinnen und Patienten“ zu „Versicherten“. 

Zudem erfolgt eine formale redaktionelle Anpassung der verwendeten Abkürzung „Abs.“ in der SAPV-
RL zu „Absatz“. 

                                                      
3 Projektergebnisse zu SAVOIR (Teilprojekt 4: Ergebnisbericht Seite 21) 
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A-5 Würdigung der Stellungnahmen 

Der G-BA hat die schriftlichen und mündlichen Stellungnahmen ausgewertet. Das Stellungnahmeverfah-
ren ist in Kapitel B der Zusammenfassenden Dokumentation/Abschlussbericht abgebildet. Es haben sich 
aufgrund der schriftlichen wie auch mündlichen Stellungnahmen Änderungen am Beschlussentwurf er-
geben. 

A-6 Bürokratiekostenermittlung 

Durch den vorgesehenen Beschluss entstehen keine neuen bzw. geänderten Informationspflichten für 
Leistungserbringer im Sinne von Anlage II zum 1. Kapitel VerfO und dementsprechend keine Bürokratie-
kosten. 

A-7 Verfahrensablauf 

Datum Gremium Beratungsgegenstand/Verfahrensschritt 

03.04.2020 Innovations-
ausschuss 

Beschluss gemäß § 92 Absatz 3 SGB V zum abgeschlossenen Projekt 
APVEL (01VSF16007) 

14.05.2020 G-BA Einleitung eines Beratungsverfahrens gemäß 1. Kapitel § 5 Absatz 1 
VerfO: „Überprüfung der Spezialisierte Ambulante Palliativversor-
gungs-Richtlinie gemäß § 92b Absatz 3 SGB V – Beschluss des Innovati-
onsausschusses vom 3. April 2020 zum abgeschlossenen Projekt APVEL 
(01VSF16007)“ 

12.11.2020 Innovations-
ausschuss 

Beschluss gemäß § 92 Absatz 3 SGB V zum abgeschlossenen Projekt 
SAVOIR (01VSF16005) 

20.08.2021 Innovations-
ausschuss 

Beschluss gemäß § 92 Absatz 3 SGB V zum abgeschlossenen Projekt 
ELSAH (01VSF16006) 

01.06.2022 UA VL Beratung des Beschlussentwurfs und Beschluss zur Einleitung des Stel-
lungnahmeverfahrens vor abschließender Entscheidung des G-BA (ge-
mäß 1. Kapitel § 10 VerfO) über eine Änderung der SAPV-RL 

06.07.2022 UA VL Anhörung  
24.08.2022 UA VL Abschließende Würdigung der Stellungnahmen und Beratung der Be-

schlussunterlagen 
15.09.2022 G-BA Abschließende Beratungen und Beschluss über eine Änderung der 

SAPV-RL 
03.11.2022  Mitteilung des Ergebnisses der gemäß § 94 Absatz 1 SGB V erforderli-

chen Prüfung des Bundesministeriums für Gesundheit 
23.11.2022  Veröffentlichung im Bundesanzeiger 
24.11.2022  Inkrafttreten 

A-8 Fazit 

Der G-BA beschließt die Änderung der SAPV-RL nach Überprüfung gemäß § 92b Absatz 3 SGB V aufgrund 
der Beschlüsse des Innovationsausschusses zu den abgeschlossenen Projekten zur Evaluation der 
SAPV-RL. 
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A-9 Beschluss  
Veröffentlicht im Bundeanzeiger am 23. November 2022 (BAnz AT 23.11.2022 B2) 

 

Beschluss 
des Gemeinsamen Bundesausschusses über eine Änderung 
der Spezialisierte Ambulante Palliativversorgungs-Richtlinie: 
Überprüfung aufgrund von Projekten des Innovationsaus-
schusses zur Evaluation 

Vom 15. September 2022 

Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat in seiner Sitzung am 15. September 2022 be-
schlossen, die Spezialisierte Ambulante Palliativversorgungs-Richtlinie (SAPV-RL) in der Fas-
sung vom 20. Dezember 2007 (BAnz. 2008 S. 911), die zuletzt durch die Bekanntmachung 
des Beschlusses vom 17. September 2020 (BAnz AT 30.09.2020 B2) geändert worden ist, 
wie folgt zu ändern: 

a. Die Richtlinie wird wie folgt geändert: 

1. Die Angabe „Abs.“ wird jeweils durch das Wort „Absatz“ ersetzt. 

2. § 1 wird wie folgt geändert: 

a) Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

aa) In Satz 1 wird die Angabe „gemäß § 37b SGB V (SAPV)“ durch die An-
gabe „(SAPV) gemäß § 37b des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB 
V)“ ersetzt und werden nach dem Wort „Umgebung“ die Wörter „un-
ter Einbindung der Angehörigen und Zugehörigen“ eingefügt. 

bb) In Satz 2 wird das Wort „medizinisch-pflegerische“ durch die Wörter 
„palliativmedizinische und palliativpflegerische“ ersetzt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 erster Spiegelstrich wird die Angabe „§ 55 SGB XII“ 
durch die Angabe „§ 55 des Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)“ 
ersetzt und wird die Angabe „§ 34 SGB VIII“ durch die Angabe „§ 34 des 
Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII)“ ersetzt. 

c) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Kindern“ die Wörter „und Jugendli-
chen“ eingefügt. 

d) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „Patientin oder des Patienten“ 
durch die Wörter „oder des Versicherten“ sowie die Wörter „vertrauten 
Personen“ durch die Wörter „Angehörigen und Zugehörigen“ ersetzt. 

3. In § 2 Spiegelstrich 2 werden die Wörter „medizinischen und pflegerischen“ 
durch die Wörter „palliativmedizinischen und palliativpflegerischen“ ersetzt. 

4. § 3 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 1 wird das Wort „Betreuung“ durch das Wort „Begleitung“ ersetzt. 
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b) In Satz 2 werden nach dem Wort „Kindern“ die Wörter „und Jugendli-
chen“ eingefügt. 

5. § 5 wird wie folgt geändert: 

a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Patienten“ durch das Wort „Versicher-
ten“ ersetzt und werden nach dem Wort „Angehörigen“ die Wörter „und 
Zugehörigen“ eingefügt. 

b) In Absatz 2 Satz 2 wird im Klammerzusatz die Angabe „4“ durch die An-
gabe „6“ ersetzt. 

c) Absatz 3 wird wie folgt geändert: 

aa) In Spiegelstrich 7 wird das Wort „Patienten“ durch das Wort „Versi-
cherten“ ersetzt. 

bb) In Spiegelstrich 8 wird das Wort „Patienten“ durch das Wort „Versi-
cherten“ ersetzt und werden nach dem Wort „Angehörigen“ die Wör-
ter „und Zugehörigen“ eingefügt. 

6. In § 6 Absatz 1 Satz 3 werden die Wörter „der Patientin oder des Patienten“ 
durch die Wörter „der Versicherten oder des Versicherten“ ersetzt. 

7. § 7 Absatz 1 wird wie folgt geändert: 

a) In Satz 2 werden die Wörter „Patientin oder Patienten“ durch das Wort 
„Versicherten“ ersetzt. 

b) In Satz 3 werden die Wörter „einer Patientin oder eines Patienten“ durch 
die Wörter „einer Versicherten oder eines Versicherten“ ersetzt und nach 
dem Wort „Krankenhausarzt“ die Wörter „wie eine Vertragsärztin oder 
ein Vertragsarzt“ eingefügt. 

c) Folgender Satz wird angefügt:  

„Die Krankenhausärztin oder der Krankenhausarzt hat in geeigneter Weise 
im Rahmen des Entlassmanagements die weiterbehandelnde Vertragsärz-
tin oder den weiterbehandelnden Vertragsarzt über die getätigte Verord-
nung so rechtzeitig zu informieren, dass das Ziel einer nahtlosen Anschluss-
versorgung ermöglicht wird.“ 

b. Die Änderung der Richtlinie tritt am Tag nach der Veröffentlichung im Bundesanzei-
ger in Kraft. 

Die Tragenden Gründe zu diesem Beschluss werden auf den Internetseiten des G-BA unter 
www.g-ba.de veröffentlicht. 

 

Berlin, den 15. September 2022 

Gemeinsamer Bundesausschuss 
gemäß § 91 SGB V 
Der Vorsitzende 

Prof. Hecken 
 

  

http://www.g-ba.de/
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A-10 Prüfung durch das BMG gemäß § 94 Absatz 1 SGB V 
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B Dokumentation des Stellungnahmeverfahrens 

B-1 Einleitung des schriftlichen Stellungnahmeverfahrens 

Der Unterausschuss Veranlasste Leistungen hat in Delegation für das Plenum nach § 3 Absatz 1 Satz 2 
Geschäftsordnung (GO) und 1. Kapitel § 10 Absatz 1 der Verfahrensordnung des G-BA (VerfO) in seiner 
Sitzung am 1. Juni 2022 beschlossen, ein Stellungnahmeverfahren nach § 91 Absatz 5 SGB V,§ 91 Absatz 
5a SGB V, § 92 Absatz 7b SGB V sowie § 132a Absatz 1 Satz 1 SGB V vor seiner Entscheidung über eine 
Änderung der SAPV-RL einzuleiten. Den zur Stellungnahme berechtigten Organisationen der Leistungs-
erbringer, Hospizarbeit und der Palliativversorgung, den Spitzenorganisationen der Pflegedienste auf 
Bundesebene sowie der Bundes-ärztekammer und dem Bundesbeauftragten für den Datenschutz und 
die Informations-freiheit wurde Gelegenheit gegeben, innerhalb einer Frist von vier Wochen zur beab-
sichtigten Änderung der SAPV-RL Stellung zu nehmen. Den angeschriebenen Organisationen wurden 
anlässlich der Beschlussfassung des G-BA zur Einleitung des Stellungnahmeverfahrens auch die Tragen-
den Gründe als Erläuterung sowie ein Auszug der SAPV-RL mit den geplanten Änderungen übersandt. 
Die Stellungnahmefrist endete am 29. Juni 2022. 

B-2 Eingegangene Stellungnahmen 

Die eingegangenen Stellungnahmen der Institutionen/Organisationen, denen Gelegenheit zur Abgabe 
einer Stellungnahme (SN) gegeben wurde sowie entsprechende Eckdaten zum Eingang und zur Anhö-
rung sind in der nachfolgenden Tabelle dargestellt. 

Stellungnahmeberechtigte  Eingang SN Bemerkungen 

Stellungnahmeberechtigte gemäß § 91 Absatz 5 SGB V 

Bundesärztekammer (BÄK) 29.06.2022  

Stellungnahmeberechtigte gemäß § 91 Absatz 5a SGB V 

Bundesbeauftragter für den Datenschutz und  
die Informationsfreiheit (BfDI) 

27.06.2022  

Organisationen gemäß § 92 Absatz 7b SGB V 

Deutscher Hospiz- und Palliativ-Verband e.V. 29.06.2022  

Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. 29.06.2022  

Deutscher Pflegerat e.V. 28.06.2022  

Bundesarbeitsgemeinschaft Spezialisierte Ambulante Pallia-
tivversorgung e.V. (BAG-SAPV) 

29.06.2022  

Deutsche Stiftung Patientenschutz 27.06.2022 Verzicht auf die Ab-
gabe einer Stellung-
nahme. 

Bundesverband Kinderhospiz e.V.  Es wurde keine Stel-
lungnahme abgege-
ben. Deutscher Kinderhospizverein e.V. 

Bundesverband Deutscher Privatkliniken e.V. 
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Stellungnahmeberechtigte  Eingang SN Bemerkungen 

Spitzenorganisationen der Pflegedienste auf Bundesebene nach § 132a Absatz 1 Satz 1 SGB V 

Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) 20.06.2022  

Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe - Bundesverband 
e. V. (DBfK) 

22.06.2022  

Deutscher Caritasverband e. V. (Caritas) 29.06.2022  

Diakonisches Werk der Evangelischen Kirche in Deutschland 
e. V. (Diakonie) 

29.06.2022  

Deutsches Rotes Kreuz e. V. (DRK) 02.06.2022 Verzicht auf die Ab-
gabe einer Stellung-
nahme. Verband Deutscher Alten- und Behindertenhilfe e. V. (VDAB) 29.06.2022 

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e. V. (AWO) 29.06.2022 

Arbeitgeber- und Berufsverband Privater Pflege e. V. (ABVP)  Es wurde keine Stel-
lungnahme abgege-
ben. Arbeitsgemeinschaft Privater Heime e. V. (APH) 

Bundesarbeitsgemeinschaft Hauskrankenpflege e. V. (B.A.H.) 

Bundesverband Ambulante Dienste e. V. und Stationäre Ein-
richtungen e. V. (bad e. V.) 

Bundesverband Häusliche Kinderkrankenpflege e. V. (BHK) 

Deutscher Paritätischer Wohlfahrtsverband – Gesamtverband 
e. V. 

Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland e. V. (ZWST) 
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B-3 Unterlagen des Stellungnahmeverfahrens 

B-3.1 Beschlussentwurf zum Stellungnahmeverfahren 
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B-3.2 Tragende Gründe zum Stellungnahmeverfahren 
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B-3.3 Auszug der SAPV-RL zum Stellungnahmeverfahren 
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B-4 Auswertung der schriftlichen Stellungnahmen 

B-4.1 Allgemeine Bemerkungen 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

1.  bpa Die über den Innovationsfonds des G-BA geförderten Projekte zur Versorgungsforschung im Themenfeld 
„Evaluation der SAPV-Richtlinie“ liefern Empfehlungen zur Anpassung der Versorgung. Ob und wie sich 
diese in rechtssichere Regelungen überführen lassen, wurde vom Unterausschuss Veranlasste Leistun-
gen (UA VL) geprüft. Der bpa begrüßt, dass der UA VL sich in diesem Zuge gegen eine Einengung des 
Leistungsanspruches – insbesondere in Form eines Diagnosekataloges – entschieden hat. Der Gesetzge-
ber sieht in § 37b SGB V für Versicherte mit einer nicht heilbaren, fortschreitenden und weit fortgeschrit-
tenen Erkrankung bei einer zugleich begrenzten Lebenserwartung, die eine besonders aufwändige Ver-
sorgung benötigen, einen Anspruch auf die spezialisierte ambulante Palliativversorgung vor. Eine Eingren-
zung auf bestimmte Indikationen würde diesem grundsätzlichen Anspruch nicht gerecht. Der bpa be-
grüßt zudem die deutliche Abgrenzung gegenüber den Regelungsaufträgen der SAPV-Bundesrahmen-
verträge nach § 132d Abs. 1 SGB V, die die sächlichen und personellen Anforderungen an die Leistungs-
erbringung, Maßnahmen zur Qualitätssicherung sowie die wesentlichen Elemente der Vergütung fest-
schreiben. Den besonderen Belangen von Kindern und Jugendlichen wird dabei durch einen gesonderten 
Rahmenvertrag Rechnung getragen. Es ist sachgerecht und rechtskonform, dass der G-BA keine Rege-
lungen trifft, die einen Vor- und Eingriff auf die SAPV-Bundesrahmenverträge darstellen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Keine 
Änderung. 

2.  BfDI Verschiedene Stellen des vorliegenden Beschlussentwurfes erfordern eine Ergänzung zum Erfordernis 
einer ausdrücklichen Einwilligung der oder des Versicherten zur Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten – insbesondere von Gesundheitsdaten im Sinne von Art. 9 Abs. 1 DSGVO. 

Kenntnisnahme. Siehe lfd. Nummer 51.  Keine 
Änderung. 

3.  BfDI Ferner bitte ich, die Regelung zur Verordnungsübermittlung an die Krankenkassen bis zum dritten Ar-
beitstag, um Ausführungen zu geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen im Sinne von 
Art. 32 DSGVO zu ergänzen. In Betracht kommen hier insbesondere der Einsatz ausreichender Verschlüs-
selungstechniken (wie z.B. S/MIME oder PGP bei E-Mail-Versand) oder die Einrichtung einer Portallösung. 
Ich weise daraufhin, dass eine Übermittlung der Verordnungen mittels Faxversand diese Voraussetzun-
gen nicht erfüllt. Sensible personenbezogene Daten – wozu auch Gesundheitsdaten zählen – dürfen nicht 
per Telefax übermittelt werden. 

Kenntnisnahme. Die Regelung zur Übermittlung 
der Verordnung an die Krankenkasse war nicht Ge-
genstand des Beratungsverfahrens. Darüber hin-
aus wird die Art und Weise der Übermittlung der 
Verordnung nicht durch die SAPV-Richtlinie gere-
gelt. 

Keine 
Änderung. 
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B-4.2 Zu den Änderungen in § 1  

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

4.  bpa Zu aa) In Satz 1 wird die Angabe „gemäß § 37b SGB V (SAPV)“ durch die Angabe „(SAPV) gemäß § 37b 
des Fünften Buches Sozialgesetzbuch (SGB V)“ ersetzt und werden nach dem Wort „Umgebung“ die 
Wörter „unter Einbindung der Angehörigen und Zugehörigen“ eingefügt. Bei der vollständigen Bezeich-
nung der Sozialgesetzbücher handelt es sich um eine redaktionelle Änderung, die der Klarstellung dient 
und nicht zu beanstanden ist. Die Ergänzung „unter Einbindung der Angehörigen und Zugehörigen“ ist 
fachgerecht, da diese – auf Wunsch des Patienten – in die Versorgung einbezogen werden. Dies betrifft 
nicht die pflegerischen Leistungen selbst, sondern bezieht sich (vgl. Tragende Gründe) z. B. auf Informati-
onen zur pflegerischen Behandlung, Handlungsempfehlungen für Notfallsituationen und die Erreichbar-
keit des SAPV-Teams. Wichtig ist dabei allerdings die Klarstellung, dass die Versorgung unabhängig von 
der Einbeziehung von Angehörigen und Zugehörigen gesichert sein muss. Der G-BA stellt dies in den Tra-
genden Gründen dar. Die Entscheidung zur Einbeziehung weiterer Personen liegt in der Entscheidung 
und individuellen Lebenssituation des Patienten und erfolgt unabhängig vom bestehenden Leistungsan-
spruch auf SAPV. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

5.  bpa Zu bb) In Satz 2 wird das Wort „medizinisch-pflegerische“ durch die Wörter „palliativmedizinische und 
palliativpflegerische“ ersetzt. Da sich die Richtlinie auf die spezialisierte ambulante Palliativversorgung be-
zieht ist die Klarstellung, dass es sich hier nicht um eine allgemeine medizinisch-pflegerische Zielsetzung 
handelt, sondern diese palliativmedizinisch und palliativpflegerisch ausgerichtet ist, angemessen. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

6.  bpa Zu b) In Absatz 2 Satz 2 erster Spiegelstrich wird die Angabe „§ 55 SGB XII“ durch die Angabe „§ 55 des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch (SGB XII)“ ersetzt und wird die Angabe „§ 34 SGB VIII“ durch die An-
gabe „§ 34 des Achten Buches Sozialgesetzbuch (SGB VIII)“ ersetzt. Redaktionelle Anpassung, vgl. oben. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

7.  bpa Zu c) In Absatz 4 werden nach dem Wort „Kindern“ die Wörter „und Jugendlichen“ eingefügt. Den Hin-
weis, die besonderen Belange von Kindern um die Aufzählung von Jugendlichen zu ergänzen, ist folge-
richtig und an die Ausrichtung der Rahmenvereinbarung nach § 39a Abs. 2 Satz 8 SGB V (ambulante Hos-
pizversorgung für Kinder- und Jugendliche) sowie des künftigen SAPV-Bundesrahmenvertrages zur Ver-
sorgung von Kindern und Jugendlichen nach § 132d Abs. 1 SGB V angelehnt. In der Regel sind hiermit 
Kinder und Jugendliche bzw. junge Erwachsene gemeint, bei denen die Erkrankung im Kindes- oder Ju-
gendalter aufgetreten ist und sich die Begleitung / Versorgung im Weiteren fortsetzt oder bei einem Auf-
treten der Erkrankung im jungen Erwachsenenalter. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

8.  bpa Zu d) [PatV: In Absatz 5 Satz 1 wird nach dem Wort „Wünsche“ der Klammerzusatz „(insbesondere die 
physischen, psychischen, sozialen und kulturellen)“ eingefügt.] 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Keine 
Änderung. 



B STELLUNGNAHMEVERFAHREN VOR ENTSCHEIDUNG DES G-BA  

 

33 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

§ 1 Absatz 5 Satz 1 der SAPV-RL stellt klar, dass die individuellen Bedürfnisse und Wünsche der Patientin 
oder des Patienten sowie die Belange ihrer oder seiner vertrauten Personen (neu: Angehörigen und Zu-
gehörigen, s. u.) im Mittelpunkt der Versorgung stehen. 

9.  bpa Der von der Patientenvertretung vorgeschlagene Klammerzusatz soll der Konkretisierung dienen und 
führt dazu beispielhaft physische, psychische, soziale und kulturelle Wünsche an. 
Aus Sicht des bpa kann es durch diese Aufzählung jedoch zu einer (gedanklichen) Einengung kommen. 
Der Vorschlag der PatV wird insofern nicht unterstützt. Da es sich um die Versorgung am Lebensende 
handelt, sollten alle individuellen Bedürfnisse und Wünsche gleichermaßen geäußert und nach Möglich-
keit berücksichtigt werden können, insofern befürwortet der bpa die Beibehaltung der ursprünglichen 
Formulierung. 

GKV-SV, KBV, DKG 
Zustimmende Kenntnisnahme. 
PatV 
Dem Stellungnehmer wird nicht gefolgt. Es handelt 
sich hierbei nicht um eine gedankliche Einengung, 
da der Klammerzusatz weitere individuelle Wün-
sche nicht ausschließt. 

Keine 
Änderung. 

10.  bpa Zu e) In Absatz 5 Satz 1 werden die Wörter „Patientin oder des Patienten“ durch das Wort „Versicherten“ 
sowie die Wörter „vertrauten Personen“ durch die Wörter „Angehörigen und Zugehörigen“ ersetzt. Der 
Terminus „Versicherte“ wird in der SAPV-RL bislang lediglich bei den Anspruchsvoraussetzungen (§ 2) so-
wie der Sonderregelung im Zusammenhang mit der COVID-19-Epidemie (§ 9) verwendet, ansonsten 
wird durchgängig der Begriff „Patientin“ bzw. „Patient“ angewandt. Durch den vorliegenden Beschluss 
soll eine durchgehende redaktionelle Angleichung der Begrifflichkeit in „die/ der Versicherte“ vorgenom-
men werden, dies entspricht der Logik und des Wordings der Gesetzlichen Krankenversicherung. Da es 
sich jedoch um die Richtlinie zur Verordnung der SAPV durch die Vertrags- bzw. Krankenhausärzte han-
delt und damit auf die Verordner und Anwender vor Ort (SAPV-Teams) ausgerichtet ist, sollte es nach 
Auffassung des bpa beim ursprünglichen Begriff „Patientin/Patient“ bleiben. Ein Mehrwert über die Be-
grifflichkeit „Versicherte/r“ lässt sich nicht erkennen und wird auch in den Tragenden Gründen nicht nä-
her begründet, außer mit dem Verweis auf die redaktionelle leistungsrechtliche Anpassung, dies wird der 
vulnerablen Patientengruppe fachlich nicht gerecht. 

Der Anregung aus der Stellungnahme wird nicht 
gefolgt, da der Begriff „Versicherte“ mit Blick auf 
die Konkretisierung von Leistungsansprüchen 
sachgerecht ist.  

Keine 
Änderung. 

11.  bpa Die Anpassung der Formulierung „vertraute Personen“ in „Angehörige und Zugehörige“ ist folgerichtig. 
Der Begriff der An- und Zugehörigen hat sich in den Vertragswerken, Vereinbarungen und Strategien auf 
Bundes- und Länderebene allgemein durchgesetzt und bildet das soziale Umfeld der Betroffenen ab. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

12.  DBfK Zu Absatz 1: Der DBfK begrüßt die Ergänzung „unter Einbindung der Angehörigen und Zugehörigen.“ 
Dort, wo An- und Zugehörige im Versorgungsalltag zugegen sein können, sind diese Beteiligte und Im-
pulsgeber in der Versorgung des Betroffenen und geben den Gesundheitsfachberufe Information und 
Unterstützung. Ebenso begrüßt der DBfK das präzise Benennen der primären Zielsetzung in „palliativme-
dizinische und palliativpflegerische“ Versorgung. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

13.  DBfK Zu Absatz 5: Der DBfK regt an, die Klammer für den Vorschlag der PatV im ersten Satz um folgende Ad-
jektive zu ergänzen: [PatV: (insbesondere die physischen, psychischen, sozialen, pflegerischen, spirituel-
len und kulturellen)] zu ergänzen, wenn es zur Erweiterung kommt. Sowohl an die fachpflegerische Ver-
sorgung als auch in Hinsicht auf Glauben und Spiritualität haben Menschen im Sterbeprozess sehr indivi-
duelle Bedürfnisse und Wünsche. 

PatV 
Zustimmende Kenntnisnahme. Der Vorschlag wird 
wie folgt übernommen: „(insbesondere die physi-
schen, psychischen, sozialen, pflegerischen und 
spirituellen und kulturellen)“. Das Wort „insbeson-
dere" schließt weitere individuelle Bedürfnisse 
nicht aus. Die individuellen Bedürfnisse (insbeson-
dere die physischen, psychischen, sozialen und spi-
rituellen) betonen den interdisziplinären Ansatz 
der Palliativversorgung. Die Anpassung erfolgt ent-
sprechend der Definition der Palliative Care der 
WHO4 und European Association for Palliative 
Care (EAPC) und der S3-Leitlinie der Palliativmedi-
zin.  
GKV-SV, KBV, DKG 
Die Formulierung in der SAPV-RL, wonach die indi-
viduellen Bedürfnisse und Wünsche der Versicher-
ten sowie die Belange ihrer An- und Zugehörigen 
im Mittelpunkt der Versorgung stehen, ist bereits 
eine umfassende Regelung ohne einschränkende 
Nennungen von Kategorien. Die Formulierung in § 
1 Absatz 5 der SAPV-RL impliziert auch Wünsche 
und Bedürfnisse im Hinblick auf psychische, physi-
sche, soziale und kulturelle Aspekte. 

 
Änderung 
wie ne-
benste-
hend. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keine 
Änderung. 

14.  DPR Zu Absatz 1 a) aa): Der DPR unterstützt den Änderungsvorschlag bzgl. Der Einbindung der Angehörigen 
und Zugehörigen. Die Änderung trägt zur Konkretisierung der familiären Umgebung bei. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

15.  DPR Zu Absatz 4 c): Der DPR unterstützt das Einfügen der Jugendlichen. Durch die Änderungen sind Kinder 
und Jugendliche nunmehr in ausreichendem Maße berücksichtigt. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

16.  DPR Zu Absatz 5 d): Der DPR unterstützt den Änderungsvorschlag der PatV. Die Konkretisierung der „Wün-
sche“ erleichtert ihre Einschätzung und Umsetzung durch die Leistungserbringer*innen. 

Siehe lfd. Nummer 13. Siehe lfd. 
Nr. 13. 

                                                      
4 https://www.dgpalliativmedizin.de/images/stories/WHO_Definition_2002_Palliative_Care_englisch-deutsch.pdf  

https://www.dgpalliativmedizin.de/images/stories/WHO_Definition_2002_Palliative_Care_englisch-deutsch.pdf
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

17.  DPR Zu Absatz 5 e): Der DPR unterstützt das Einfügen der „vertrauten Personen“. Die Präzisierung der „ver-
trauten Personen“ stellt klar, dass es sich dabei sowohl um verwandte als auch um nicht verwandte Per-
sonen handeln kann. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Bei der geplanten Änderung werden die Wörter 
„vertraute Personen“ durch die Wörter „Angehö-
rige und Zugehörige“ ersetzt, da es sich grundsätz-
lich bei An- und Zugehörigen um vertraute Perso-
nen des in der Versorgung schwerstkranker Men-
schen handelt. 

Keine 
Änderung. 

18.  DGP (1) …Vordergrund steht anstelle eines kurativen Ansatzes die medizinisch-pflegerische palliativmedizini-
sche und palliativpflegerische Zielsetzung, Symptome und Leiden einzelfallgerecht zu lindern. Bitte än-
dern in: …Vordergrund steht anstelle eines kurativen Ansatzes die Teamkomplexleistung des SAPV-
Teams, mit dem Ziel, Symptome und Leiden einzelfallgerecht zu lindern. Um SAPV zur ausreichenden 
Wirkung zu bringen, ist eine Teamkomplexleistung erforderlich, die nicht trennbar zwischen medizini-
schen und pflegerischen Leistungen ist. Nur durch engstes interprofessionelles Zusammenspiel gelingt 
auch die Linderung von multimodalen und sehr komplexen Symptomen auf körperlicher, psychischer, 
sozialer und spiritueller Ebene 

Der Anregung aus der Stellungnahme wird nicht 
gefolgt, da der Begriff „Teamkomplexleistung“ 
nicht definiert ist und die Zielsetzung des Satz 2 ist, 
dass der palliative Ansatz im Vordergrund steht 
und ausreichend klar ist. Zur Zusammenarbeit der 
Leistungserbringer wird auf den § 5 der SAPV-RL 
verwiesen. 

Keine 
Änderung. 

19.  DGP Zu Absatz 5: Die DGP unterstützt die Anmerkungen der PatV 
Leiden spielen sich meist auf allen vier verschiedenen Ebenen des Menschen ab, so müssen auch die Be-
dürfnisse und Wünsche der Betroffenen sowie ihrer An- und Zugehörigen auf allen Ebenen in den Mit-
telpunkt gestellt werden 

Siehe lfd. Nummer 13. Siehe lfd. 
Nr. 13. 

20.  Caritas Zu Absatz 1: Der Deutsche Caritasverband begrüßt die Erweiterung des Begriffs der Angehörigen um die 
„Zugehörigen“ im 1. Satz und im Folgenden im ganzen Dokument. Die Änderung entspricht dem allge-
meinen Sprachgebrauch in der Hospiz- und Palliativversorgung. Sie berücksichtigt zudem die unter-
schiedlichen Konstellationen, in denen schwer kranke Menschen über die Familie hinaus ggf. von ihnen 
nahestehenden Menschen unterstützt werden. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

21.  Caritas Aus Sicht des Deutschen Caritasverbandes fehlt eine Ergänzung der Leistungen der SAPV um die von 
Fachkräften erbrachte psychosoziale Dimension. Insofern sollte insbesondere in § 1 Abs. 1 neben der pal-
liativmedizinischen und palliativpflegerischen auch die psychosozialen Leistungen aufgenommen wer-
den. Dies könnte erreicht werden, indem die Begriffe „medizinisch-pflegerisch“ nicht wie vorgeschlagen 
durch die Begriffe „palliativ-medizinisch und palliativ-pflegerisch“ ersetzt werden, sondern durch die Be-
griffe „palliativ-medizinische, palliativ-pflegerische und psycho-soziale“. 
In allen drei Modellprojekten wurde betont, dass eine gute der Kommunikation und das Gefühl, auch in 
Krisen sicher versorgt zu sein, für die begleiteten Versicherten und ihre An- und Zugehörigen eine große 

PatV 
Kenntnisnahme. 
GKV-SV, DKG, KBV 
Die SAPV hat eine medizinisch-pflegerische Zielset-
zung. Dies entspricht auch der nachfolgenden Ge-
setzesbegründung zum GKV-WSG: „Zur Verbesse-

Keine 
Änderung. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

Rolle in der Versorgung spielt. Daher sind auch in der S3-Leitlinie zur Palliativmedizin die von Fachkräften 
erbrachten psycho-sozialen Leistungen explizit aufgeführt. Im Krankenhaus und im stationären Hospiz 
sind psycho-soziale Leistungen durch entsprechend qualifizierte Fachkräfte bereits selbstverständlicher 
Teil der palliativen Versorgung, und sollten es daher auch in der häuslichen Versorgung durch die SAPV 
sein. Die Einbindung psychosozialer Fachkräfte in die SAPV wird zudem bereits in vielen SAPV-Teams 
praktiziert und muss weiterhin möglich sein. Daher sollte neben den palliativen pflegerischen und medi-
zinischen auch die psycho-sozialen Leistungen durch Fachkräfte explizit in die Richtlinien aufgenommen 
werden. Die vorgeschlagenen Begriffe beschreiben die Bemühungen aller an der palliativen Versorgung 
Beteiligten (aus Medizin, Pflege, Sozialarbeit, Psychologie, Seelsorge sowie ehrenamtlich Engagierten) 
und bilden damit den interdisziplinären Ansatz und die damit verbundenen Koordinationsaufgaben bes-
ser ab, als wenn nur die medizinischen und pflegerischen Aufgaben in der SAPV explizit benannt werden. 

rung der ambulanten Versorgung erhalten die Ver-
sicherten in der gesetzlichen Krankenversicherung 
daher einen eigenständigen Anspruch auf eine 
„spezialisierte ambulante Palliativversorgung“. Bei 
der Leistung handelt es sich um eine Gesamtleis-
tung mit ärztlichen und pflegerischen Leistungsan-
teilen, die bei Bedarf auch rund um die Uhr erbracht 
werden kann (Einzelheiten der Anforderungen an 
die Leistungserbringer, vgl. die Neufassung des § 
132d). Die Leistung ist primär medizinisch ausge-
richtet und umfasst die Befreiung oder Linderung 
von Symptomen (z.B. Schmerzen, Luftnot, Übelkeit, 
Erbrechen, Verstopfung, Verwirrtheit und Depressi-
onen). Der Leistungsanspruch umfasst auch die Ko-
ordinierung der einzelnen Teilleistungen. Darüber 
hinausgehende Begleitleistungen (z.B. Sterbebe-
gleitung und Begleitung der Angehörigen) sind 
vom Leistungsanspruch nicht umfasst, sondern 
sind weiterhin ergänzend, z.B. von ambulanten 
Hospizdiensten, zu erbringen.“5 Dieser Diskussions-
prozess lässt sich auch anhand der Beratungen im 
G-BA nachvollziehen. Bereits bei den Beratungen 
zur Erstfassung der SAPV-Richtlinie des G-BA 
wurde die Forderung einer psychosozialen Beglei-
tung insbesondere durch eine 3. Berufsgruppe als 
Leistungsbestandteil der GKV gefordert. Der G-BA 
hat diese Forderungen zurückgewiesen und vor 
dem Hintergrund des gesetzlichen Wortlauts so-
wie der Gesetzesbegründung eine entsprechende 
Regelungskompetenz verneint. So hat der zustän-
dige Unterausschuss des G-BA im Zuge der Aus-
wertung der Stellungnahmen zur Erstfassung der 
SAPV-Richtlinie bereits 2007 u.a. wie folgt ausge-

                                                      
5 Deutscher Bundestag. Drucksache 16/3100. Entwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Wettbewerbs in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz – GKV-WSG, S. 105. verfügbar unter: 

https://dserver.bundestag.de/btd/16/031/1603100.pdf  

https://dserver.bundestag.de/btd/16/031/1603100.pdf
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führt: „Zu psychosozialer und spiritueller Unterstüt-
zung: Ausweitung auf nicht primär medizinische 
Begleitmaßnahmen ist ausweislich der Gesetzes-
begründung nicht vorgesehen.“ (S. 36) „Nicht pri-
mär medizinisch ausgerichtete Begleitmaßnah-
men sind keine Leistung der SAPV.“ (S. 114)6 Auch 
später wurde im Zusammenhang mit der regelmä-
ßigen Berichterstattung des G-BA an das Bundes-
ministerium für Gesundheit (BMG) im Zeitraum 
2009 bis 2016 zur Evaluation der SAPV-RL die For-
derung an den G-BA herangetragen, die psychoso-
ziale Begleitung durch eine 3. Berufsgruppe als Re-
gelleistung in die SAPV-RL aufzunehmen. Der G-BA 
hat in seinen regelmäßigen Berichten zur Umset-
zung der SAPV-RL auf folgende Rechtssituation hin-
gewiesen (s. Bericht des G-BA an das BMG über die 
Umsetzung der SAPV-Richtlinie für das Jahr 2016, 
S. 40 ff. 7) „Es besteht bei einem Teil der Befragten 
der Wunsch, psychosoziale/seelsorgersche Beglei-
tung der Betroffenen einschl. Angehöriger stärker 
in der SAPV-RL zu berücksichtigen. Entsprechend 
der Begründung des Gesetzgebers zum § 37b SGB 
V handelt es sich bei der Leistung „um eine Gesamt-
leistung mit ärztlichen und pflegerischen Leistungs-
anteilen, die bei Bedarf auch rund um die Uhr er-
bracht werden kann. Die Leistung ist primär medi-
zinisch ausgerichtet und umfasst die Befreiung o-
der Linderung von Symptomen (z.B. Schmerzen, 
Luftnot, Übelkeit, Erbrechen, Verstopfung, Ver-
wirrtheit und Depressionen). Der Leistungsan-
spruch umfasst auch die Koordinierung der einzel-
nen Teilleistungen. Darüberhinausgehende Be-

                                                      
6  Tragende Gründe zu dem Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses über die Erstfassung der Richtlinie zur Verordnung von spezialisierter ambulanter Palliativversorgung vom 20. Dezember 2007, verfügbar unter: 

https://www.g-ba.de/downloads/40-268-499/2007-12-20-SAPV-Erstfassung_TrG.pdf  
7  Bericht des G-BA an das BMG über die Umsetzung der SAPV-Richtlinie für das Jahr 2016, verfügbar unter: https://www.g-ba.de/downloads/17-98-4474/Bericht-Evaluation-SAPV-2016.pdf  

https://www.g-ba.de/downloads/40-268-499/2007-12-20-SAPV-Erstfassung_TrG.pdf
https://www.g-ba.de/downloads/17-98-4474/Bericht-Evaluation-SAPV-2016.pdf
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gleitleis-tungen (z.B. Sterbebegleitung und Beglei-
tung der Angehörigen) sind vom Leistungsan-
spruch nicht umfasst, sondern sind weiterhin er-
gänzend, z.B. von ambulanten Hospizdiensten, zu 
erbringen. [...] Eine Erweiterung des Leistungsan-
spruches der SAPV in Bezug auf die psychosoziale 
Betreuung - wie sie in den letzten Jahren der Befra-
gung immer wieder angeregt wurde – um nicht pri-
mär medizinische bzw. pflegerische Begleitmaß-
nahmen, die über den vorgenannten Leistungsan-
spruch hinausgeht, ist ausweislich der gesetzlichen 
Regelung in § 37b SGB V und deren Begründung je-
doch nicht vorgesehen. Somit ist auch keine Ände-
rung der SAPV-RL in dieser Hinsicht möglich.“ Un-
geachtet dieser Berichte und auch entsprechen-
den Forderungen von Seiten einiger Leistungser-
bringerorganisationen im Gesetzgebungsverfah-
ren zum Hospiz- und Palliativgesetz – HPG vom 1. 
Dezember 2015 ist die gesetzliche Grundlage un-
verändert geblieben. 

22.  Caritas Die Änderung der PatV in § 1 Abs. 5 wird unterstützt. Besser wäre es noch das Wort „kulturellen“, um das 
Wort „spirituellen“ zu ergänzen. Die von der PatV vorgeschlagenen Änderungen bilden die individuellen 
Bedürfnisse und Wünsche der Versicherten durch die explizite Benennung aller relevanten Dimensionen, 
in der diese beachtet werden sollen und die in der hospizlichen und palliativen Arbeit eine Rolle spielen, 
besser ab. Die vorgeschlagene Änderung ist daher zu begrüßen. Die Erweiterung der klassischen Dimen-
sionen um die kulturell bedingten Wünsche und Bedürfnisse wird ebenfalls begrüßt, sollte jedoch um die 
spirituelle Dimension, entsprechend der WHO Definition von Palliative Care, ergänzt werden. Die spiritu-
elle Dimension kann zwar in manchen Aspekten Teil der kulturellen Dimension sein, geht aber über die 
kulturelle Dimension als solches hinaus und ist für viele Menschen, gerade am Lebensende eine wichtige 
Dimension. Sie verdeutlicht die Wichtigkeit oft parallel stattfindender körperlicher, psychosozialer Verän-
derungen sowie Veränderungen spiritueller Haltungen in der letzten Lebensphase. 

Siehe lfd. Nummer 13. Siehe lfd. 
Nr. 13. 
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23.  BÄK Die Kommentierungen zu § 1 Abs. 5 und § 7 SAPV-RL von GKV-SV, KBV und DKG werden von der Bun-
desärztekammer unterstützt. 

GKV-SV, KBV, DKG 
Die Zustimmung zu den Ausführungen in den Tra-
genden Gründen wird zur Kenntnis genommen. 
PatV 
Kenntnisnahme. 

Keine 
Änderung. 

24.  Diakonie Zu Absatz 1: Die Diakonie begrüßt die Erweiterung des Begriffs der Angehörigen um die „Zugehörigen“ 
im 1. Satz. Aus Sicht der Diakonie fehlt eine Ergänzung der Leistungen der SAPV um die von Fachkräften 
erbrachte psychosoziale Dimension. Insofern sollte insbesondere in § 1 Abs. 1 neben der palliativmedizi-
nischen und palliativpflegerischen auch die psychosozialen Leistungen aufgenommen werden. Dies 
könnte erreicht werden indem die Worte „medizinisch-pflegerisch“ nicht wie vorgeschlagen durch „pal-
liativ-medizinisch und palliativ-pflegerisch“ ersetzt werden sondern durch das Wort „palliative“ oder 
durch die Wörter „palliativ-medizinische, palliativ-pflegerische und psychosoziale“. Die Erweiterung re-
flektiert die zunehmende Diversität unserer Gesellschaft und die sich daraus ergebenden Familienkons-
tellationen. Darüber hinaus entspricht es dem allgemeinen Sprachgebrauch u. a. im Hospiz- und Palliativ-
bereich. In allen drei Modellprojekten wurde betont, dass eine gute Kommunikation und das Gefühl, 
auch in Krisen sicher versorgt zu sein für die begleiteten Versicherten und ihre An- und Zugehörigen eine 
große Rolle in der Versorgung spielt. Daher sind auch in der S3 Leitlinie zur Palliativmedizin die von Fach-
kräften erbrachten psychosoziale Leistungen explizit aufgeführt. Im Krankenhaus und im stationären 
Hospiz sind psychosoziale Leistungen durch entsprechend qualifizierte Fachkräfte bereits selbstverständ-
licher Teil der palliativen Versorgung. Sie sollten es daher auch in der häuslichen Versorgung durch die 
SAPV sein. Die Einbindung psychosozialer Fachkräfte in die SAPV wird zudem bereits in vielen SAPV-
Teams praktiziert und muss weiterhin möglich sein. Daher sollte neben den palliativen „pflegerischen“ 
und „medizinischen“ auch die „psychosozialen“ Leistungen durch Fachkräfte explizit in die SAPV-Richtli-
nie aufgenommen werden. Diese Formulierungen beschreiben die Bemühungen aller an der palliativen 
Versorgung Beteiligten (aus Medizin, Pflege, Sozialarbeit, Psychologie, Seelsorge sowie ehrenamtlich En-
gagierten) und verdeutlicht somit den interdisziplinären Ansatz und die damit verbundenen Koordinati-
onsaufgaben. 

Siehe lfd. Nummer 21. Keine 
Änderung. 

25.  Diakonie Zu Absatz 5: Die Änderung der PatV in § 1 Abs. 5 wird unterstützt. Wünschenswert wäre das Wort „kul-
turellen“ um das Wort „spirituellen“ zu ergänzen: „kulturellen/spirituellen“ Die vorgeschlagene Ände-
rung ist zu begrüßen; sie verdeutlicht die Wichtigkeit in der palliativen Versorgung, die spezifischen Be-
dingungen gleichzeitiger körperlicher, psychosozialer Veränderungen sowie Veränderungen in spirituel-
len Haltungen in der letzten Lebensphase zu berücksichtigen (interdisziplinärer Ansatz). Wir schlagen al-
lerdings vor das Wort „kulturellen“ um das Wort „spirituellen“ („kulturellen/spirituellen“), entsprechend 
der WHO Definition von Palliative Care zu ergänzen.  

Siehe lfd. Nummer 13. Siehe lfd. 
Nr. 13. 
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26.  Diakonie  Zu Absatz 6: Änderungsvorschlag: Die Formulierung von § 1 Abs. 6 „Sie kann als alleinige Beratungsleis-
tung, additiv unterstützende Teilversorgung oder vollständige Patientenbetreuung erbracht werden.“ ist 
durch die Formulierung von § 5 Abs. 2 zu ersetzen: „Sie kann dem jeweiligen aktuellen Versorgungsbe-
darf entsprechend als Beratungsleistung, Koordination der Versorgung, additiv unterstützende Teilver-
sorgung, oder vollständige Versorgung erbracht werden.“ In der Vergangenheit haben die verschiede-
nen Begrifflichkeiten zu Verwirrungen und Interpretationsfragen beigetragen. Eine einheitliche Sprachre-
gelung in der gesamten SAPV-Richtlinie würde zu einer besseren Verständlichkeit und Klarheit beitragen. 

Kenntnisnahme. Der Anregung aus der Stellung-
nahme wird nicht gefolgt, da die Formulierung 
nicht zur Klarstellung beiträgt. 

Keine 
Änderung. 

27.  DHPV Zu Absatz 1: Die Einbindung der Angehörigen und Zugehörigen ist für die Versorgung der Patient*innen 
von besonderer Bedeutung. Der Ergänzung wird insofern zugestimmt. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

28.  DHPV Zu Absatz 3: Vorschlag: In voll- und teilstationären Hospizen besteht ein Anspruch auf die Teilleistung der 
erforderlichen ärztlichen Versorgung im Rahmen der SAPV… In § 37b Abs. 1 S. 4 SGB V wird klargestellt, 
dass Versicherte in stationären Hospizen Anspruch auf die Teilleistung der erforderlichen ärztlichen Ver-
sorgung im Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung haben. Zwar werden voll- und 
teilstationäre Hospize bereits grundsätzlich von § 72 Abs. 1 SGB XI i.V.m. § 39a Abs. 1 SGB V erfasst. Da 
sich Tageshospize jedoch erst vermehrt in Deutschland etablieren, sollte hier eine entsprechende Klar-
stellung erfolgen. 

Der Anregung aus der Stellungnahme wird nicht 
gefolgt, da die Regelung nicht Gegenstand des Be-
ratungsverfahrens war. Zudem wird der im Gesetz 
verankerte Begriff verwendet (§ 37b Absatz 1 Satz 
4 SGB V). 

Keine 
Änderung. 

29.  DHPV Zu Absatz 5: Dem Vorschlag der PatV wird zugestimmt. Bei sterbenden Menschen geht es nicht nur um 
die Linderung körperlicher Schmerzen; der Schmerz ist umfassend und beinhaltet neben der physischen, 
eine psychische, soziale und spirituelle Dimension („Total Pain“). Die WHO definiert Palliative Care auch 
in diesem Sinne (2002): „Palliativmedizin/Palliative Care ist ein Ansatz zur Verbesserung der Lebensquali-
tät von Patienten und ihren Familien, die mit Problemen konfrontiert sind, welche mit einer lebensbe-
drohlichen Erkrankung einhergehen. Dies geschieht durch Vorbeugen und Lindern von Leiden durch 
frühzeitige Erkennung, sorgfältige Einschätzung und Behandlung von Schmerzen sowie anderen Proble-
men körperlicher, psychosozialer und spiritueller Art.“ Vor diesem Hintergrund begrüßt der DHPV die 
Präzisierung der Berücksichtigung der individuellen Bedürfnisse und Wünschen des Patienten und seiner 
Angehörigen und Zugehörigen. 

Siehe lfd. Nummer 13. Siehe lfd. 
Nr. 13. 

30.  DHPV Zu Absatz 6: Vorschlag: Die SAPV ergänzt das bestehende Versorgungsangebot, insbesondere das der 
Vertragsärzte, Krankenhäuser und Pflegedienste. Sie kann als alleinige Beratungsleistung, Koordinations-
leistung, additiv unterstützende Teilversorgung oder vollständige Patientenbetreuung Versorgung er-
bracht werden. Andere Sozialleistungsansprüche bleiben unberührt. Die Formulierung orientiert sich an 
dem Muster 63 zur Verordnung spezialisierter ambulanter Palliativversorgung und entspricht auch der 
zukünftigen Regelung im BRV. 

Kenntnisnahme. Die Regelung war nicht Gegen-
stand des Beratungsverfahrens. 

Keine 
Änderung. 
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31.  BAG-SAPV Zu Absatz 1: Der Formulierung: „... unter Einbindung der Angehörigen und Zugehörigen…“ stimmen wir 
zu. Die Einbindung (unter Zustimmung des Betroffenen) hat eine hohe Bedeutung in der SAPV. 

Kenntnisnahme der Zustimmung. Keine 
Änderung. 

32.  BAG-SAPV Zu Absatz 2: SAPV kann in der gewohnten häuslichen Umgebung erbracht werden. Die Einschränkung 
auf den eigenen Haushalt oder den Haushalt von Familienangehörigen wird den möglichen Konstellatio-
nen in der Versorgungsrealität nicht gerecht. Dies gerade auch, wenn sowohl An- als auch Zugehörige mit 
in die Versorgung eingezogen werden sollen. Weitere Einrichtungen sollten, gerade auch im Hinblick auf 
z.B. die Schulpflicht von Kindern und Jugendlichen, weitere Einrichtungen ergänzt werden 

Kenntnisnahme. Die Regelung war nicht Gegen-
stand des Beratungsverfahrens. 

Keine 
Änderung. 

33.  BAG-SAPV Zu Absatz 2: Betroffene, die zeitweise in Tageshospizen oder palliative Tageskliniken versorgt werden, 
haben einen Leistungsanspruch auf alle Stufen/Leistungen der SAPV zu den Zeiten, in denen sie sich 
nicht in den o.g. Einrichtungen befinden. Die Versorgungslandschaft der Hospizarbeit und Palliativver-
sorgung wird durch die genannten neuen Versorgungsformen ergänzt. Je nach Bedarf befinden sich Pal-
liativpatient:innen lediglich zeitweise (z.B. vereinzelte Tage) in Tageshospizen oder palliative Tageskliniken 
und werden dann wieder in ihrer gewohnten häuslichen Umgebung versorgt. Da die genannten Betreu-
ungsformen häufig nur punktuell (für einige Stunden oder Tage) die Versorgung ergänzen, wäre der Weg-
fall eines Leistungsanspruches auf alle Stufen der SAPV kontraproduktiv. 

Kenntnisnahme. Die Regelung war nicht Gegen-
stand des Beratungsverfahrens. Im Übrigen wird 
auf die lfd. Nummer 28 verwiesen. 

Keine 
Änderung. 

34.  BAG-SAPV Zu Absatz 3: … besteht ein Anspruch auf Teilleistungen in Form der ärztlichen Versorgungsanteile des 
Palliative-Care Teams im Rahmen der SAPV, wenn die ärztliche Versorgung im Rahmen der vertragsärzt-
lichen Versorgung aufgrund des besonders aufwändigen Versorgungsbedarfs (siehe §4) nicht ausreicht. 
Die Teilleistung wurde so definiert, dass lediglich die palliativärztlichen Anteile im stationären Hospiz an-
fallen, da die palliativpflegerischen Anteile durch die Mitarbeitenden im stationären Hospiz bereits vor-
gehalten werden. Die Leistungserbringung die ärztlichen Anteile beschränken sich jedoch nicht nur auf 
Hausbesuche. Dies würde der Versorgungsrealität nicht gerecht werden, da die anderen Aufwände (z.B. 
Rufbereitschaft) ebenfalls anfallen. 

Kenntnisnahme. Die Regelung zu § 1 Absatz 3 
SAPV-RL war nicht Gegenstand des Beratungsver-
fahrens. 

Keine 
Änderung. 

35.  BAG-SAPV Zu Absatz 4: „Den Belangen von Kindern und Jugendlichen sowie deren An- und Zugehörigen ist Rech-
nung zu tragen“ Wie die Ergebnisse des ELSAH Projektes belegen, unterscheidet sich die SAPV von Er-
wachsenen deutlich von der SAPV für Kinder und Jugendliche. Diesem Sachverhalt trägt auch der Gesetz-
geber im §132d SGBV Rechnung. Die Einbindung der Angehörigen und Zugehörigen in der SAPV für Kin-
der und Jugendliche steht allein schon durch die Stellvertreterrolle bzw. Elternrolle unter anderen Ge-
sichtspunkten. Die BAG-SAPV empfiehlt dies entsprechend der Ergänzung zum Ausdruck zu bringen. 

Kenntnisnahme. Der Anregung aus der Stellung-
nahme wird nicht gefolgt, da sich die Leistungsan-
sprüche auf Kinder und Jugendliche beziehen und 
nicht auf deren An- und Zugehörigen. 

Keine 
Änderung. 

36.  BAG-SAPV Zu Absatz 5: Dem Vorschlag der PatV wird zugestimmt. Die Präzisierung wird von der BAG-SAPV begrüßt, 
da diese Formulierung den komplexen Versorgungsbedarf der Betroffenen abbildet. Symptomkontrolle 

Siehe lfd. Nummer 13. Siehe lfd. 
Nr. 13. 
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bezieht sich nicht nur auf körperliche Symptomatik (siehe auch Definition der WHO zu Palliative Care, 
Total Pain Konzept und Erweiterte S3-Leitlinie Palliativmedizin für Patienten mit einer nicht-heilbaren 
Krebserkrankung). Schmerz z.B. beinhaltet sowohl eine physische, psychische, soziale und spirituelle Di-
mension (Total Pain). 

37.  BAG-SAPV Zu Absatz 6: … Sie kann als alleinige Beratungsleistung, Koordinationsleistung, additiv unterstützende 
Teil- oder vollständige Versorgung erbracht werden. Die Formulierung orientiert sich an der SAPV Ver-
ordnung (Muster 63) und den zukünftigen Regelungen in den Bundesrahmenverträgen. Die Formulie-
rung „Patientenbetreuung“ lehnt die BAG-SAPV ab. Der Begriff „Betreuung“ wird im Rahmen der Gesetz-
lichen Betreuung und der Betreuung von Pflegebedürftigen in einem völlig anderen Kontext benutzt. Die 
Begrifflichkeit „Patientenbetreuung“ wird der spezialisierten palliativmedizinischen und palliativpflegeri-
schen Krankenbehandlung, insbesondere mit diesem Hintergrund, nicht gerecht. 

Kenntnisnahme. Die Regelung war nicht Gegen-
stand des Beratungsverfahrens. 

Keine 
Änderung. 

B-4.3 Zu den Änderungen in § 2 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

38.  BAG-SAPV …, die nach den palliativmedizinischen und palliativpflegerischen Erfordernissen… Die BAG-SAPV 
schlägt diese Ergänzung vor, um mit diesem Zusatz die Abgrenzung zu anderen Sozialleistungen (z.B. 
SGB XI) zu verdeutlichen. 

Kenntnisnahme. Der Anregung aus der Stellung-
nahme wird wie vorgeschlagen gefolgt. 

Änderung 
in § 2. 

B-4.4 Zu den Änderungen in § 3 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

39.  bpa Zu a) In Satz 1 wird das Wort „Betreuung“ durch das Wort „Begleitung“ ersetzt. Die Begrifflichkeit „psy-
chosoziale Begleitung“ hat sich etabliert und wird in den Vertragswerken zur Hospiz- und Palliativver-
sorgung als gängige Formulierung genutzt. Die dahingehende Angleichung der SAPV-RL ist deshalb 
sach- und zeitgemäß. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

40.  bpa Zu b) In Satz 2 werden nach dem Wort „Kindern“ die Wörter „und Jugendlichen“ eingefügt. Vgl. Aus-
führungen oben. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 
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41.  DPR Zu Absatz 3 Satz 1: Der DPR schlägt vor, nach „Lebensqualität sowie die“ die Worte „pflegerische und“ 
einzufügen. Bei der Anforderung an die Erkrankung steht nicht nur die psychosoziale Betreuung im Vor-
dergrund der Versorgung, sondern auch die pflegerische. 

PatV  
Kenntnisnahme; keine Änderung 
GKV-SV, KBV, DKG 
Kenntnisnahme. Der Anregung aus der Stellung-
nahme wird nicht gefolgt, da durch Absatz 3 Satz 1 
der SAPV-RL eine weit fortgeschrittene Erkrankung 
im Sinne der SAPV beschrieben werden soll. Die Er-
gänzung „pflegerische Betreuung“ trägt diesem 
Ansinnen nicht Rechnung, da nicht jede pflegeri-
sche Versorgung auf eine palliative Situation zu-
rückzuführen ist. 

Keine 
Änderung. 

42.  Caritas Zu Absatz 3 Satz 1: Die Änderung des Wortes „Betreuung“ wird begrüßt. Der Deutsche Caritasverband 
hält die Ersetzung des Wortes „Betreuung“ durch das Wort „Begleitung“ jedoch für nicht ausreichend. 
Aus unserer Sicht sollte es durch die Worte „Beratung und Begleitung“ ersetzt werden. Die Ergänzung 
der Worte „Begleitung und Beratung“ verdeutlicht, dass die psychosoziale Unterstützung sowohl von 
Versicherten aber auch von An- und Zugehörigen in der Palliativversorgung eine entscheidende Rolle 
spielt. Beispielweise können im Rahmen der Palliativversorgung folgende Beratungen für Versicherte 
und ihre An- und Zugehörigen erforderlich sein: 

- bei der Erstellung eines Krisenplanes  
- bei familiären Konfliktsituationen   
- bei der Klärung von Sinn- und Glaubensfragen  
- zur Klärung von sozialen und sozialrechtlichen Fragen 
- zu Fragen zur Kranken- und Pflegeversicherung, 
- zu Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten 

Kenntnisnahme. Der Begriff „Begleitung“ umfasst 
die wesentlichen Inhalte. 

Keine 
Änderung. 

43.  Caritas Zu Absatz 3 Satz 2: Die Erweiterung um „Jugendliche“ wird begrüßt. Durch diese Erweiterung finden 
die speziellen Belange von Jugendlichen eine explizite Berücksichtigung. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

44.  Diakonie Absatz 3 Satz 1: Die Änderung des Wortes „Betreuung“ wird begrüßt. Die Diakonie hält die Ersetzung 
des Wortes „Betreuung“ durch das Wort „Begleitung“ jedoch für nicht ausreichend. Aus Sicht der Dia-
konie sollte es durch die Worte „Beratung und Begleitung“ ersetzt werden. Die Ergänzung des Wortes 
„Beratung“ verdeutlicht, dass die psychosoziale Unterstützung sowohl von Versicherten aber auch von 
An- und Zugehörigen in der Palliativversorgung eine entscheidende Rolle spielt. Beispielweise können 
im Rahmen der Palliativversorgung folgende Beratungen erforderlich sein. Beratungen: 

- zu Patientenverfügungen und Vorsorgevollmachten,  

Kenntnisnahme. Siehe lfd. Nummer 42. Keine 
Änderung. 
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entwurf 

- bei der Erstellung eines Krisenplanes  
- bei sozialrechtlichen Fragen zur Kranken- und Pflegeversicherungen, 
- bei familiären Konfliktsituationen und  
- bei der Klärung von Sinn- und Glaubensfragen 

45.  Diakonie Zu Absatz 3 Satz 2: Die Erweiterung um „Jugendliche“ wird begrüßt. Durch diese Erweiterung finden 
die speziellen Belange von Jugendlichen eine explizite Berücksichtigung. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

46.  DHPV Zu Absatz 3: Der Vorschlag, die Begriffe „psychosoziale Betreuung“ in „psychosoziale Begleitung“ abzu-
ändern, wird abgelehnt. Psychosoziale Betreuung umfasst mehr als nur die psychosoziale Begleitung, 
die im Wesentlichen in qualifizierter ehrenamtlicher Sterbebegleitung und deren Koordination besteht. 
Psychosoziale Betreuung umfasst insbesondere auch entsprechende Maßnahmen von qualifizierten 
Fachkräften. In der SAPV-Richtlinie wird diesen Maßnahmen in den Inhalten der SAPV gemäß § 5 Abs. 
3 Rechnung getragen. 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 
Im Übrigen wird auf die Ausführungen in den Tra-
genden Gründen verwiesen. 

Keine 
Änderung. 

47.  BAG-SAPV Zu Absatz 3: Die BAG-SAPV lehnt den Vorschlag, die Begriffe „psychosoziale Betreuung“ in „psychoso-
ziale Begleitung“ abzuändern, ab. Wie schlagen folgende Formulierung vor: „…Eine Erkrankung ist weit 
fortgeschritten, wenn die Verbesserung von Symptomatik und Lebensqualität sowie die Verbesserung 
von psychosozialen Belastungen in Vordergrund …“ Psychosoziale Krisen stehen im Zusammenhang 
mit emotional bedeutsamen Ereignissen oder bedeutsamen Veränderungen der Lebensumstände. Es 
handelt sich um Situationen, die die Bewältigungsmöglichkeiten der Patienten und seiner Angehörigen 
und Zugehörigen zu diesem Zeitpunkt übersteigen und Schmerzen und andere Symptome verstärken 
oder gar erst auslösen können. Die psychosozialen Aspekte sind daher Teil des Behandlungskonzeptes. 

Kenntnisnahme. Der Anregung aus der Stellung-
nahme wird nicht gefolgt, da die bisherige Formu-
lierung ausreichend ist. Im Übrigen wird auf die 
Ausführungen in den Tragenden Gründen verwie-
sen. 

Keine 
Änderung. 

B-4.5 Zu den Änderungen in § 5 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

48.  bpa Zu a) In Absatz 1 Satz 2 wird das Wort „Patienten“ durch das Wort „Versicherten“ ersetzt und werden 
nach dem Wort „Angehörigen“ die Wörter „und Zugehörigen“ eingefügt. Zu b) Absatz 3 wird wie folgt 
geändert: aa) In Spiegelstrich 7 wird das Wort „Patienten“ durch das Wort „Versicherten“ ersetzt. bb) 
In Spiegelstrich 8 wird das Wort „Patienten“ durch das Wort „Versicherten“ ersetzt und werden nach 
dem Wort „Angehörigen“ die Wörter „und Zugehörigen“ eingefügt. Vgl. Ausführungen oben. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 
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Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

49.  DBfK Bitte den redaktionellen Fehler der doppelten Überschrift berichtigen. Die Zusammenarbeit wird in § 6 
geregelt. In § 5 soll es um Inhalt und Umfang der SAPV gehen. 

Der redaktionelle Hinweis zum Auszug der SAPV-
RL zum Stellungnahmeverfahren wird zur Kenntnis 
genommen. In der SAPV-RL selbst, verfügbar unter 
https://www.g-ba.de/richtlinien/64/, sind die Pa-
ragrafen korrekt bezeichnet. 

Keine 
Änderung. 

50.  DBfK Zu Absatz 2: Der DBfK regt an, an den letzten Satz folgende Ergänzung anzufügen: Die Handlungsemp-
fehlungen im Rahmen einer Nationalen Strategie der Charta zur Betreuung schwerstkranker und 
sterbender Menschen in Deutschland sind zu berücksichtigen. 

Kenntnisnahme; der G-BA verweist auf den gesetz-
geberischen Auftrag.  

Keine 
Änderung. 

51.  BfDI Der Beschluss zur spezialisierten ambulanten Palliativversorgung sieht in § 5 Abs. 1 Satz 2 eine Kommu-
nikation zwischen Leistungserbringern und An- bzw. Zugehörigen, in § 6 Abs. 1 Satz 1 zwischen Leis-
tungserbringern und in § 7 Abs. 1 Satz 4 zwischen Krankenhaus- sowie Vertragsärzten vor. Im Zentrum 
der Kommunikation steht hierbei die palliative Versorgung der Versicherten. Dafür werden zwingend 
personenbezogenen Daten – insbesondere auch Gesundheitsdaten - der Versicherten ausgetauscht. 
Eine rechtmäßige Verarbeitung dieser Daten setzt mangels entsprechender gesetzlicher Regelungen 
eine ausdrückliche Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 lit. a), Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO voraus. Entsprechend 
der vom Gemeinsamen Bundesausschuss in entsprechenden Konstellationen geübten Formulierungs-
praxis sind die drei Regelungen, um das Erfordernis einer ausdrücklichen Einwilligung der Versicherten 
zur Verarbeitung ihrer (Gesundheits-)Daten zu ergänzen. 

Kenntnisnahme. 
Das Erfordernis der Einhaltung aller einschlägigen 
datenschutzrechtlichen Vorschriften ergibt sich be-
reits aus deren höherrangiger Stellung. Dies betrifft 
auch und gerade die Regelungen der DSGVO und 
des § 39 Absatz 1a Satz 14 SGB V, dessen Vorgaben 
zur Einwilligung im Rahmenvertrag Entlassma-
nagement gemäß § 39 Absatz 1a Satz 11 SGB V 
weiter ausgestaltet werden. Auch in ähnlich gela-
gerten Regelungen des G-BA, insbesondere zum 
Entlassmanagement, finden sich vor diesem Hin-
tergrund in der Regel keine deklaratorischen Aus-
sagen zum Erfordernis der Einwilligung. 

Keine Än-
derung. 

52.  DPR Austausch des Titels 
Der Titel „Zusammenarbeit der Leistungserbringer“ gehört zu § 6. Der Titel zu § 5 lautet: „Inhalt und 
Umfang der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung“. 

Siehe lfd. Nummer 49. Keine 
Änderung. 

53.  DPR Zu Absatz 2 Satz 4: Der DPR schlägt vor folgenden Satz anzufügen: “Die Handlungsempfehlungen der 
Nationalen Strategie der Charta zur Betreuung schwerstkranker und sterbender Menschen in 
Deutschland sind zu berücksichtigen“. Die Einbeziehung der inhaltlichen Arbeit trägt dazu bei, die Ver-
sorgung der Patient*innen zu verbessern. 

Siehe lfd. Nummer 50. Keine 
Änderung. 

54.  DHPV Mit den redaktionellen Änderungen ist der DHPV einverstanden. Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Keine 
Änderung. 

https://www.g-ba.de/richtlinien/64/
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Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

55.  BAG-SAPV Zu Absatz 2: SAPV wird ausschließlich […] und ggf. der stationären Hospize, organisiert sind (Palliativ-
Care-Teams). Die ganzheitliche Behandlung von Palliativpatienten wird international als Palliative-Care 
definiert. Der Begriff „Palliative-Care-Team wurde auch im Beschluss des gemeinsamen Bundesaus-
schusses gem. §91 Abs. 4 SGB V vom 20. Dezember 2007 angemerkt. Auch die S3 Leitlinie Palliativme-
dizin beschreibt die SAPV-Teamarbeit. Die BAG-SAPV empfiehlt den Begriff des „Teams“ in der Richtli-
nie zu ergänzen, was auch zukünftigen Regelungen in den Bundesrahmenverträgen entsprechen wird. 

Der Anregung aus der Stellungnahme wird nicht 
gefolgt, da die Struktur eines SAPV-Teams im Rah-
men des gesetzgeberischen Auftrags ausreichend 
beschrieben ist. Die weiteren Einzelheiten werden 
durch die Vertragspartner nach § 132d Absatz 1 
SGB V bestimmt. 

Keine 
Änderung. 

56.  BAG-SAPV Zu Absatz 2 Satz 2: zweiter Teilsatz „... soweit das bestehende ambulante Versorgungsangebot (§ 1 Ab-
satz 4 und Absatz 5) …“ 
Würde als nähere Erklärung zu dem Satz in § 5 Absatz 2 nur der in Klammern gestellte § 1 Absatz 4 
alleinig genannt werden, ergebe sich aus Sicht der BAG-SAPV keine Sinnhaftigkeit. Mit der Verbindung 
zu § 1 Absatz 5 wird klar, welche Versorgungsangebote gemeint sind. 

Kenntnisnahme. Korrektur des Verweisfehlers in 
§ 5 Absatz 2 Satz 2 durch Verweis auf § 1 Absatz 6: 
„[…] soweit das bestehende ambulante Versor-
gungsangebot (§ 1 Absatz 4 6) […]“ 

Änderung 
wie ne-
benste-
hend. 

57.  BAG-SAPV Die BAG-SAPV stimmt den übrigen redaktionellen Anpassungen zu. Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

B-4.6 Zu den Änderungen in § 6 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

58.  bpa In Absatz 1 Satz 3: werden die Wörter „der Patientin oder des Patienten“ durch die Wörter „der Versi-
cherten oder des Versicherten“ ersetzt. Vgl. Ausführungen oben. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

59.  BfDI [siehe Stellungnahme des BfDI zu lfd. Nummer 51.]   

60.  DHPV Mit den redaktionellen Änderungen ist der DHPV einverstanden. Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

61.  BAG-SAPV Zu Absatz 1: Die BAG-SAPV schlägt folgende Formulierung vor: „Im Rahmen der SAPV ist zu gewährleis-
ten, dass die an der Versorgung des Versicherten beteiligten Leistungserbringer anderer Sozialleistun-
gen die erforderlichen Maßnahmen …“ Die Zusammenarbeit der Leistungserbringer bezieht sich auf 
die bedarfsgerechte Abstimmung der Versorgung und Krankenbehandlung des Versicherten und der 
damit verbundenen Versorgungskoordination. Hierunter ist nicht die Koordination des SAPV Leistungs-

Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 
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entwurf 

erbringers Palliative-Care Team zu verstehen, sondern die gesamte Versorgungskoordination und Ab-
stimmung mit Beteiligten (nicht Teammitglieder des SAPV-Teams) und die Sozialleistungen außerhalb 
der SAPV erbringen. Den übrigen redaktionellen Anpassungen im §6 stimmt die BAG-SAPV zu. 

B-4.7 Zu den Änderungen in § 7 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

62.  bpa Zu a) In Satz 2 werden die Wörter „Patientin oder Patienten“ durch das Wort „Versicherten“ ersetzt. 
Vgl. Ausführungen oben. 

Zustimmende Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

63.  bpa Zu b) In Satz 3 werden die Wörter „einer Patientin oder eines Patienten“ durch die Wörter „einer Ver-
sicherten oder eines Versicherten“ ersetzt und nach dem Wort „Krankenhausarzt“ die Wörter „wie 
eine Vertragsärztin oder ein Vertragsarzt“ eingefügt. (Hält eine Krankenhausärztin oder ein Kranken-
hausarzt die Entlassung einer Patientin oder eines Patienten für möglich und ist aus ihrer oder seiner 
Sicht SAPV erforderlich, kann die Krankenhausärztin oder der Krankenhausarzt wie eine Vertragsärztin 
oder ein Vertragsarzt die Verordnung ausstellen, in der Regel jedoch längstens für 7 Tage). Vgl. Ausfüh-
rungen oben. Die Einfügung ist aus Sicht des bpa nicht eindeutig. Zum einen kann diese als Gleichstel-
lung der Krankenhausärzte mit den Vertragsärzten verstanden werden und zum anderen als Alterna-
tivregelung, dass entweder die Krankenhausärzte die Verordnung der SAPV im Rahmen des Entlass-
managements vornehmen oder aber die Vertragsärzte dafür zuständig sind. Vor diesem Hintergrund 
befürworten wir die Beibehaltung der ursprünglichen Formulierung, die eindeutig regelt, dass die Ver-
ordnung – sofern sie im Rahmen des Entlassmanagements erfolgt – durch die Krankenhausärztin/den 
Krankenhausarzt ausgestellt wird. 

Kenntnisnahme. Die Verordnung von ambulanten 
Leistungen ist grundsätzlich der Vertragsärz-
tin/dem Vertragsarzt vorbehalten. Im Rahmen des 
Entlassmanagements wird diese Möglichkeit den 
Krankenhausärztinnen und Krankenhausärzten er-
öffnet.  

Keine 
Änderung. 

64.  bpa Zu c) Folgender Satz wird [PatV: Folgende Sätze werden] angefügt: „Die Krankenhausärztin oder der 
Krankenhausarzt hat in geeigneter Weise im Rahmen des Entlassmanagements die weiterbehan-
delnde Vertragsärztin oder den weiterbehandelnden Vertragsarzt über die getätigte Verordnung so 
rechtzeitig zu informieren, dass das Ziel einer nahtlosen Anschlussversorgung ermöglicht wird.“ Der bpa 
teilt das Anliegen der Patientenvertretung, eine nahtlose Anschlussversorgung sicherzustellen. Die 
rechtzeitige Information an die behandelnde Vertragsärztin / den behandelnden Vertragsarzt ist dazu 
sachgerecht. 

Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

65.  bpa Zu: [PatV: Die Sätze 3 und 4 gelten entsprechend für die stationsäquivalente psychiatrische Behandlung 
sowie für Ärztinnen und Ärzte in Einrichtungen der medizinischen Rehabilitation bei Leistungen nach § 

Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 
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Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

40 Absatz 2 und § 41 SGB V.]“ Aus Sicht des bpa bedarf es dieser Ergänzung nicht, da eine Verordnung 
aus den genannten Einrichtungen heraus nicht der Regelfall sein dürfte und – sofern die Fallkonstellati-
onen im Einzelfall vorliegen sollten – ein behandelnder Arzt, den Versicherten eingewiesen / den Auf-
enthalt befürwortet hat, der im Anschluss daran auch die SAPV-Verordnung ausstellen kann. 

66.  DBfK Zu Absatz 1: Der DBfK befürwortet die fachliche Präzisierung des Vorschlages der Patientenvertretung 
für die Sätze 3 und 4. 

PatV 
Zustimmende Kenntnisnahme. 
GKV-SV, KBV, DKG 
Eine Verordnung von SAPV im Rahmen einer me-
dizinischen Rehabilitation ist nicht sachgerecht, da 
Versicherte mit einem SAPV-Anspruch nicht die 
Vorausset-zungen einer medizinischen Rehabilita-
tion nach § 7 Reha-RL erfüllen. Nach § 2 SAPV-RL 
besteht Anspruch auf SAPV nur, wenn der Versi-
cherte an einer nicht heilbaren, fortgeschrittenen 
und soweit fortschreitenden Erkrankung leidet, 
dass dadurch ihre oder seine Lebenserwartung be-
grenzt ist und ein besonders hoher Versorgungsbe-
darf besteht. Diese Versicherten befinden sich in 
der Regel nicht in einer Einrichtung der medizini-
schen Rehabilitation. Im Unterschied zu den ande-
ren veranlassten Leistungen sind die Regelungen 
zum Entlassmanagement im Rahmen der SAPV 
auf der Grundlage des § 39 Absatz 1a Satz 6 SGB V 
geregelt. Andere veranlasste Leistungen, in denen 
konkrete Regelungen zum Entlassmanagement 
durch den G-BA gefasst wurden, werden auf der 
Grundlage des § 39 Absatz 1a Satz 8 SGB V verord-
net. Die SAPV wurde jedoch gerade nicht unter § 
39 Absatz 1a Satz 8 erfasst, sondern getrennt da-
von adressiert, um eine unkomplizierte unbürokra-
tische Anschlussversorgung zu ermöglichen. 

Keine 
Änderung. 

67.  BfDI [siehe Stellungnahme des BfDI zu lfd. Nummer 51.]   
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Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

68.  DPR Zu Absatz 1 c): Der DPR unterstützt die Position der PatV wonach auch Ärzt*innen aus Einrichtungen 
der medizinischen Rehabilitation die SAPV verordnen können. Von der Möglichkeit die Verordnungs-
fähigkeit von SAPV im Rahmen des Entlassmanagements auch auf Rehabilitationsmediziner*innen 
auszuweiten, könnten Patient*innen mit schweren Erkrankungen (z. B. aus dem onkologischen Be-
reich) profitieren, bei denen eine medizinische Rehabilitation zur Verbesserung des Zustandes ange-
zeigt ist oder wenn sich während der Rehabilitation der erwartete Erfolg nicht einstellt oder eine akute 
Verschlimmerung eintritt und nach der Entlassung eine SAPV-Versorgung erforderlich ist. Aus Sicht des 
DPR ist es zielführend, wenn die Rehabilitationsmediziner*innen über eine Verordnung bei der Entlas-
sung aus der Rehabilitation direkt an die SAPV "überweisen" können und es damit in der weiteren Ver-
sorgung weder durch Unsicherheiten noch durch schwierige Antragswege zu Versorgungsbrüchen 
kommt. 

Siehe lfd. Nummer 66. Keine 
Änderung. 

69.  DGP Zu Absatz 1: Die DGP unterstützt die Ergänzung der PatV. Die Sätze 3 und 4 gelten entsprechend für die 
stationsäquivalente psychiatrische Behandlung sowie für Ärztinnen und Ärzte in Einrichtungen der me-
dizinischen Rehabilitation bei Leistungen nach § 40 Absatz 2 und § 41 SGB V. SAPV muss aus verschie-
denen Versorgungsformen, immer wenn ein Bedarf festgestellt wird, verordnungsfähig sein. 

Siehe lfd. Nummer 66. Keine 
Änderung. 

70.  Caritas Zu Absatz 1: Verbesserung des Entlassmanagements mit dem Ziel einer nahtlosen Anschlussversor-
gung. Die Änderungen sind zu begrüßen, da insbesondere die Anschlussversorgung nach Entlassung 
aus dem Krankenhaus für viele Versicherte und ihre An- und Zugehörigen eine große Belastung dar-
stellt. Der Deutsche Caritasverband hält diese Regelungen jedoch für nicht ausreichend. Wir schlagen 
daher vor, den Anspruch auf ein palliatives Fallmanagement, das Patienten und ihre An- und Zugehöri-
gen insbesondere nach der Entlassung aus dem Krankenhaus bei der Organisation der Anschlussver-
sorgung unterstützt, in das Entlassmanagement zu implementieren. Viele kranke und sterbende Men-
schen machen in unserem stark segmentierten Gesundheits- und Pflegesystem die bedrohliche Erfah-
rung von Versorgungsbrüchen. Insbesondere nach der Entlassung aus dem Krankenhaus fühlen sich 
viele Betroffene und ihre An- und Zugehörigen, die schon durch die Verarbeitung der Diagnose oder 
der Erkrankung sehr belastet sind, mit der Organisation der Anschlussversorgung überfordert. Die 
meisten Menschen kennen sich im Gesundheits- und Pflegesystem nicht genügend aus und wissen 
nicht, wann, wo und bei wem sie für die Anschlussversorgung zu Hause die notwendige medizinisch-
pflegerische Unterstützung, Heil- und Hilfsmittel zeitnah bekommen bzw. wie sie notwenige Termine 
koordinieren können. Deshalb halten wir einen Anspruch auf ein palliatives Fallmanagement für erfor-
derlich. 

Kenntnisnahme. Der G-BA hat ausschließlich die 
Aufgabe, die Verordnung von SAPV zu regeln. 

Keine 
Änderung. 

71.  BÄK Die Kommentierungen zu § 1 Abs. 5 und § 7 SAPV-RL von GKV-SV, KBV und DKG werden von der Bun-
desärztekammer unterstützt. 

GKV-SV, KBV, DKG 
Zustimmung wird zur Kenntnis genommen. 

Keine 
Änderung. 
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Lfd. 
Nr. 
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Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

PatV 
Kenntnisnahme. 

72.  Diakonie Zu Absatz 1: Verbesserung des Entlassmanagements mit dem Ziel einer nahtlosen Anschlussversor-
gung. Die Änderungen sind zu begrüßen, da insbesondere die Anschlussversorgung nach Entlassung 
aus dem Krankenhaus für viele Versicherte und ihre An- und Zugehörigen eine große Belastung dar-
stellt. Die Diakonie Deutschland hält diese Regelungen jedoch für nicht ausreichend. Wir schlagen da-
her vor, den Anspruch auf ein palliatives Fallmanagement, das Patienten und ihre An- und Zugehörigen 
insbesondere nach der Entlassung aus dem Krankenhaus bei der Organisation der Anschlussversor-
gung unterstützt, in das Entlassmanagement zu implementieren. Viele kranke und sterbende Men-
schen machen in unserem stark segmentierten Gesundheits- und Pflegesystem die bedrohliche Erfah-
rung von Versorgungsbrüchen. Insbesondere nach der Entlassung aus dem Krankenhaus fühlen sich 
viele Betroffene und ihre An- und Zugehörigen, die schon durch die Verarbeitung der Diagnose oder 
der Erkrankung sehr belastet sind, mit der Organisation der Anschlussversorgung überfordert. Die 
meisten Menschen kennen sich im Gesundheits- und Pflegesystem nicht genügend aus und wissen 
nicht, wann, wo und bei wem sie für die Anschlussversorgung zu Hause die notwendige medizinisch-
pflegerische Unterstützung, Heil- und Hilfsmittel zeitnah bekommen bzw. wie sie notwenige Termine 
koordinieren können. Deshalb halten wir einen Anspruch auf ein palliatives Fallmanagement für erfor-
derlich. 

Siehe lfd. Nummer 70. Keine 
Änderung. 

73.  DHPV Vorschlag: Hält eine Krankenhausärztin oder ein Krankenhausarzt die Entlassung einer Patientin oder 
eines Patienten einer Versicherten oder eines Versicherten für möglich und ist aus ihrer oder seiner 
Sicht SAPV erforderlich, kann die Krankenhausärztin oder der Krankenhausarzt wie eine Vertragsärztin 
oder ein Vertragsarzt die Verordnung ausstellen, in der Regel jedoch längstens für 7 21 Tage. In der 
Begutachtungsanleitung Richtlinie des GKV-Spitzenverbands nach § 282 SGB V (SAPV und stationäre 
Hospizversorgung) wird die Problematik der kurzen Verordnungsdauer durchaus gesehen: „Verord-
nungen, die von Krankenhausärztinnen und Kranken-hausärzten ausgestellt werden, gelten in der Re-
gel jedoch längstens 7 Tage. Danach muss ggf. eine Vertragsärztin oder ein Vertragsarzt eine Folgever-
ordnung ausstellen. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass die Begrenzung auf 7 Tage zu kurz ist, 
etwa dann, wenn eine Palliativpatientin oder ein Palliativpatient mit einer Lebenserwartung von nur 
wenigen Tagen aus dem Krankenhaus entlassen wird und SAPV erhält. In diesen Fällen ist es kaum zu-
mutbar, nach 7 Tagen – unter Umständen in der akuten Sterbephase – noch eine Anschlussverordnung 
einer Vertragsärztin oder eines Vertragsarztes einzuholen. In diesen Fällen in eine längere Verordnungs-
dauer durch die Krankenhausärztin oder den Krankenhausarzt nachvollziehbar.“ Um die Versorgung 
des/der sterbenden Patient*in sicherzustellen und auch für die verordnenden Krankenhausärzt*innen 
Rechtssicherheit herzustellen, sollte § 7 entsprechend angepasst werden. 

Der Anregung aus der Stellungnahme wird nicht 
gefolgt. Aufgrund des Schreibens des BMG zur 
Erstfassung der SAPV-RL vom 20.12.2007 war in § 
7 Absatz 1 der letzte Halbsatz wie folgt zu fassen: 
"in der Regel jedoch längstens für 7 Tage". 
Das BMG hat dies wie folgt begründet: „Grundsätz-
lich entspricht eine zeitliche Begrenzung der Ver-
ordnung der Intention des Gesetzes, die das Ver-
ordnungsrecht der Krankenhäuser als ein Element 
der nahtlosen Überleitung in die spezialisierte am-
bulante Palliativversorgung (SAPV) ansieht und 
nicht als Recht zur Dauerverordnung. Es ist aller-
dings nicht ausgeschlossen, dass die Begrenzung 
auf 7 Tage zu kurz ist, etwa dann, wenn ein Pallia-
tivpatient mit einer Lebenserwartung von nur we-
nigen Tagen aus dem Krankenhaus entlassen wird 

Keine 
Änderung. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

und SAPV erhält. In diesen Fällen ist es kaum zu-
mutbar, nach 7 Tagen - u.U. in der akuten Sterbe-
phase - noch eine Anschlussverordnung eines Ver-
tragsarztes einzuholen.“ 
Die Formulierung in der Richtlinie erlaubt folglich 
bereits eine längere Verordnungsdauer für SAPV 
im Rahmen des Entlassmanagements. 

74.  BAG-SAPV Zu Absatz 1: Unterstützung der Anmerkung der PatV 
Rehabilitative Maßnahmen im Rahmen der Palliativversorgung verfolgen andere Zwecke, als dies im 
Rahmen der allgemeinen Rehabilitation der Fall ist. Ziel von palliativen Rehabilitationen sind z.B. Ver-
besserung der Aktivität, der Lebensqualität, größere Unabhängigkeit und Selbstbestimmung. 

Siehe lfd. Nummer 66. Keine 
Änderung. 

75.  BAG-SAPV Zu Absatz 2 
…der die Leistungserbringung nach dem jeweiligen tagesaktuellen Versorgungsbedarf Rechnung zu 
tragen hat und Angaben zur Dauer der Verordnung enthält. Der Versorgungsbedarf der leistungsbe-
rechtigten Betroffenen schwankt zum Teil sehr stark und zeitnah. Vor dem Hintergrund sollte allen Be-
teiligten klar sein, dass es sich immer nur um die tagesaktuelle Einschätzung handeln kann. 

Kenntnisnahme. Keine 
Änderung. 

B-4.8 Zu den Änderungen in § 8 

Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

76.  DHPV Vorschlag: Die Krankenkasse übernimmt bis zu einer Entscheidung über die weitere Leistungserbrin-
gung die Kosten für die verordneten und von den Leistungserbringern nach § 132d SGB V erbrachten 
Leistungen entsprechend der vereinbarten Vergütung nach § 132d SGB V, wenn die Verordnung gem. 
§ 7 Abs. Absatz 2 spätestens an dem dritten vierten der Ausstellung folgenden Arbeitstag (Montag bis 
Freitag, wenn diese nicht gesetzliche Feiertage sind) der Krankenkasse vorgelegt wird. Das Nähere re-
geln die Vertragspartner nach § 132d SGB V. In der Praxis ist es häufig zeitlich nicht möglich, die Verord-
nung an dem dritten der Ausstellung folgenden Arbeitstag der Krankenkasse vorzulegen. Dies hängt 
z.B. auch damit zusammen, dass dem SAPV-Leistungserbringer die Verordnung nicht zeitnah überge-
ben wird, so dass bereits aus diesem Grunde die ohnehin knapp bemessene Frist verkürzt wird. Der 
DHPV befürwortet daher, dass die Regelung der SAPV-Richtlinie entsprechend der Regelung in der 
HKP-Richtlinie angepasst wird. 

Kenntnisnahme. Die Regelung war nicht Gegen-
stand des Beratungsverfahrens. 

Keine 
Änderung. 
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Lfd. 
Nr. 

Institution/ 
Organisation 

Stellungnahme/Änderungsvorschlag/Begründung Würdigung Beschluss-
entwurf 

77.  BAG-SAPV Vorlage der Verordnung „--- wenn die Verordnung gem. §7 Abs. Absatz 2 spätestens am dritten vierten 
der Ausstellung folgenden Arbeitstag (Montag bis Freitags, Feiertage ausgenommen) der Kranken-
kasse vorgelegt wird.“ Hier greifen die identischen Gründe, die bei der am 19.11.2021 geänderten HKP-
RL zu einer Anpassung der Fristen von drei auf vier Tage geführt haben.   

Kenntnisnahme. Die Regelung war nicht Gegen-
stand des Beratungsverfahrens. 

Keine 
Änderung. 
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B-5 Mündliche Stellungnahmen 

Alle stellungnahmeberechtigten Organisationen, die eine schriftliche Stellungnahme ab-gegeben haben 
sowie nicht auf eine Anhörung verzichtet haben, sind fristgerecht zur Anhörung am 6. Juli 2022 eingela-
den worden. 

B-5.1 Teilnahme an der Anhörung und Offenlegung von Interessenkonflikten 

Vertreterinnen oder Vertreter von Stellungnahmeberechtigten, die an mündlichen Beratungen im G-BA 
oder in seinen Untergliederungen teilnehmen, haben nach Maßgabe des 1. Kapitels 5. Abschnitt VerfO 
Tatsachen offen zu legen, die ihre Unabhängigkeit potenziell beeinflussen. Inhalt und Umfang der Offen-
legungserklärung bestimmen sich nach 1. Kapitel Anlage I, Formblatt 1 VerfO (abrufbar unter www.g-
ba.de). Im Folgenden sind die Teilnehmer der Anhörung vom 6. Juli 2022 aufgeführt und deren potenzi-
ellen Interessenkonflikte zusammenfassend dargestellt. Alle Informationen beruhen auf Selbstangabe 
der einzelnen Personen. Die Fragen entstammen dem Formblatt und sind im Anschluss an diese Zusam-
menfassung aufgeführt. 

Organisation/Institution Anrede/Titel/Name Frage 

1 2 3 4 5 6 

Bundesverband privater Anbieter 
sozialer Dienste e.V. (bpa) 

Dr. Leonie 
Mallmann 

nein nein nein nein nein nein 

Deutscher Pflegerat e.V. (DPR) Ulrike Döring nein nein nein nein nein nein 

Deutsche Gesellschaft für Palliativ-
medizin e.V. (DGP) 

Dr. med Ulrich 
Grabenhorst 

nein nein nein nein nein ja 

Deutscher Caritasverband e.V. Elisabeth Frischhut nein nein nein nein nein nein 

Diakonie Deutschland e.V. Dr. Jutta Ataie nein nein nein nein nein nein 

Bundesarbeitsgemeinschaft Spezia-
lisierte Ambulante Palliativversor-
gung e.V. (BAG-SAPV) 

Michaela Hach ja ja nein ja nein nein 

Im „Formblatt 1 zur Offenlegung potenzieller Interessenkonflikte für Sachverständige und Vertreterinnen oder Vertreter von 
Stellungnahmeberechtigten“ wurden folgende 6 Fragen gestellt: 

Frage 1: Anstellungsverhältnisse  
Sind oder waren Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor angestellt bei einem Unternehmen, einer 
Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere bei einem pharmazeutischen Unternehmen, 
einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband? 

Frage 2: Beratungsverhältnisse  
Beraten Sie oder haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor ein Unternehmen, eine Institution 
oder einen Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere ein pharmazeutisches Unternehmen, einen Hersteller 
von Medizinprodukten oder einen industriellen Interessenverband direkt oder indirekt beraten? 

Frage 3: Honorare  
Haben Sie innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor direkt oder indirekt von einem Unternehmen, einer 
Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere einem pharmazeutischen Unternehmen, ei-
nem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband Honorare erhalten für Vorträge, Stellung-
nahmen oder Artikel? 

Frage 4: Drittmittel  
Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, genügen Angaben zu Ihrer 
Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe etc.), für die Sie tätig sind, abseits einer Anstellung oder Bera-
tungstätigkeit innerhalb des laufenden Jahres und der 3 Kalenderjahre davor von einem Unternehmen, einer Institution oder 
einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbesondere einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller 
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von Medizinprodukten oder einem industriellen Interessenverband finanzielle Unterstützung für Forschungsaktivitäten, an-
dere wissenschaftliche Leistungen oder Patentanmeldungen erhalten? 

Frage 5: Sonstige Unterstützung  
Haben Sie und/oder hat die Einrichtung (sofern Sie in einer ausgedehnten Institution tätig sind, genügen Angaben zu Ihrer 
Arbeitseinheit, zum Beispiel Klinikabteilung, Forschungsgruppe etc.), für die Sie tätig sind, innerhalb des laufenden Jahres und 
der 3 Kalenderjahre davor sonstige finanzielle oder geldwerte Zuwendungen (z. B. Ausrüstung, Personal, Unterstützung bei 
der Ausrichtung einer Veranstaltung, Übernahme von Reisekosten oder Teilnahmegebühren ohne wissenschaftliche Gegen-
leistung) erhalten von einem Unternehmen, einer Institution oder einem Interessenverband im Gesundheitswesen, insbe-
sondere von einem pharmazeutischen Unternehmen, einem Hersteller von Medizinprodukten oder einem industriellen In-
teressenverband? 

Frage 6: Aktien, Geschäftsanteile  
Besitzen Sie Aktien, Optionsscheine oder sonstige Geschäftsanteile eines Unternehmens oder einer anderweitigen Institu-
tion, insbesondere von einem pharmazeutischen Unternehmen oder einem Hersteller von Medizinprodukten? Besitzen Sie 
Anteile eines „Branchenfonds“, der auf pharmazeutische Unternehmen oder Hersteller von Medizinprodukten ausgerich-
tet ist? 

Der Inhalt der mündlichen Stellungnahme wurde in einem stenografischen Wortprotokoll 
(Kapitel 9.9) festgehalten und in fachlicher Diskussion im UA VL gewürdigt. Der UA VL hat festgestellt, 
dass keine über die schriftlich abgegebenen Stellungnahmen hinausgehenden Aspekte in der Anhörung 
vorgetragen wurden. Daher bedurfte es keiner gesonderten Auswertung der mündlichen Stellungnah-
men (siehe 1. Kapitel § 12 Absatz 3 Satz 4 VerfO). 

B-5.2 Wortprotokoll der Anhörung vom 6. Juli 2022 

Vorsitzende:  Frau Dr. Lelgemann 

Beginn: 10:30 Uhr 

Ende: 10:49 Uhr 

Ort: Videokonferenz des Gemeinsamen Bundesausschuss 
Gutenbergstraße 13, 10587 Berlin 

Teilnehmende der Anhörung 

Angemeldete Teilnehmende für den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa): Frau 
Dr. Leonie Mallmann 

Angemeldete Teilnehmende für den Deutschen Pflegerat e. V. (DPR): Frau Ulrike Döring 

Angemeldeter Teilnehmender für die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin e. V. (DGP): Herr Dr. Ul-
rich Grabenhorst 

Angemeldete Teilnehmende für den Deutschen Caritasverband e. V.: Frau Elisabeth Frischhut 

Angemeldete Teilnehmende für die Diakonie Deutschland e. V: Frau Jutta Attaie 

Angemeldete Teilnehmende für die Bundesarbeitsgemeinschaft Spezialisierte Ambulante Palliativver-
sorgung e. V. (BAG-SAPV): Frau Michaela Hach 

Beginn der Anhörung: 10:30 Uhr 
(Die angemeldeten Teilnehmenden sind der Videokonferenz beigetreten) 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Einen schönen guten Morgen! Ich darf Sie alle zu unserer 31. Sitzung 
des Unterausschusses Veranlasste Leistungen in dieser Amtsperiode ganz herzlich begrüßen. Wir starten 
mit zwei mündlichen Anhörungen gemäß § 91 Absatz 9 SGB V. Unsere erste mündliche Anhörung be-
zieht sich auf unser Beratungsverfahren zur Überprüfung der SAPV-Richtlinie aufgrund von abgeschlos-
senen Projekten des Innovationsausschusses. Es waren drei Projekte – wir haben das zusammen bera-
ten –, APVEL, SAVOIR und ELSAH.  

Ich begrüße für den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste Frau Dr. Mallmann, für den Deut-
schen Pflegerat Frau Döring, für die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin Herrn Dr. Grabenhorst, für 
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den Deutschen Caritasverband Frau Frischhut, für die Diakonie Deutschland Frau Attaie sowie für die 
Bundesarbeitsgemeinschaft Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung Frau Hach.  

Ein paar Vorbemerkungen. Wir erzeugen von dieser Anhörung eine Aufzeichnung und hinterher ein 
Wortprotokoll. Ich gehe davon aus, dass Sie damit einverstanden sind. Außerdem danke ich Ihnen für 
Ihre Beteiligung am Stellungnahmeverfahren, insbesondere für die eingegangenen schriftlichen Stel-
lungnahmen und dass Sie heute für die mündliche Anhörung zugeschaltet sind. Ich kann Ihnen versi-
chern, dass wir, wie es bei uns gut geübte Praxis ist, Ihre Stellungnahmen gelesen, ausgewertet und ge-
würdigt haben. Ich bitte Sie, sich heute auf wesentliche Aspekte in Ihrer Darstellung zu konzentrieren. Es 
ist nicht nötig, die gesamte Stellungnahme wiederzugeben. Wir müssen heute leider ein strenges Zeit-
management führen. Für diese Anhörung haben wir 20 Minuten vorgesehen. 

Somit legen wir sofort los. Ich beginne mit Frau Döring vom Deutschen Pflegerat. Frau Döring, Sie haben 
das Wort. 

Frau Döring (DPR): Wir haben in unserer Stellungnahme die Änderungen weitgehend begrüßt und be-
fürwortet. An einer Stelle gab es eine kleine Ergänzung. Das Einzige, wo wir ausführlicher Stellung ge-
nommen haben, ist in § 7 Absatz 1 Sätze 3 und 4. Die Einfügung der Möglichkeit von SAPV-Verordnungen 
im Entlassmanagement von Rehabilitationseinrichtungen ist strittig. Wir unterstützen die Ausführungen 
der Patientenvertreter, auch aus eigenen Erfahrungen. Es ist durchaus so, dass Menschen mit einer Er-
krankung in die medizinische Rehabilitation kommen, weil man hofft, dadurch auf einen anderen Weg 
zu kommen, sich im Laufe der Rehabilitation aber herausstellt, dass das Ziel, das man vorher hatte, zu 
diesem Zeitpunkt noch nicht erreicht ist und eine SAPV-Verordnung nötig wäre. Wenn das Entlassma-
nagement der Rehabilitationseinrichtung SAPV nicht verordnen kann, ist es für die entsprechenden Ver-
sicherten und ihre Zugehörigen ein großer Aufwand, den SAPV-Weg hinterher einzuleiten, zu einem Zeit-
punkt, wo sie sowieso unglaublich angespannt sind, weil sich die Situation so ergeben hat. Deshalb be-
fürworten wir die Ergänzung, dass auch in Rehabilitationseinrichtungen beim Entlassmanagement SAPV 
verordnet werden kann. Das ist unser Punkt, den wir stark unterstützen. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Vielen Dank, Frau Döring, vielen Dank auch für die Fokussierung auf 
diesen wesentlichen Punkt. – Ich gebe das Wort weiter an die Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin, 
Herrn Dr. Grabenhorst. 

Herr Dr. Grabenhorst (DGP): Guten Morgen! Ich möchte mich auch fokussieren und darauf verweisen, 
dass wir den meisten Punkten zugestimmt haben. Eine Ergänzung wünschen wir in § 1, dass im Vorder-
grund statt der kurativen Behandlung die Teamkomplexleistung steht. Die Teamkomplexleistung ist das 
entscheidende Wirkprinzip. Es gibt reichlich Studien, dass das das Wirkprinzip der SAPV ist. In einer S3-
Leitlinie ist das deutlich gemacht worden. Sogar im Begutachtungsleitfaden des MDK wird auf die Team-
komplexleistung hingewiesen; das sei das Entscheidende. Der Unterschied dazu ist die Verordnung von 
verschiedenen Leistungen, pflegerischen und ärztlichen, nebeneinander. In der SAPV ist die Teamleis-
tung das Entscheidende. Deswegen würden wir das gerne in der SAPV-Richtlinie so vermerkt und fest-
gehalten sehen. – Danke schön. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Vielen Dank Ihnen, vielen Dank auch für die Präzisierung Ihres ent-
scheidenden Punktes. – Ich gebe weiter an den Deutschen Caritasverband, Frau Frischhut. 

Frau Frischhut (Caritas): Unser wesentlicher Punkt sind die psychosozialen Leistungen, die bisher in den 
Richtlinien nicht auftauchen, die nicht so richtig benannt sind. In der SAPV spielt die psychosoziale Di-
mension wie überall in der palliativen Versorgung eine wichtige Rolle. Wir haben momentan große Prob-
leme – wir verhandeln gerade den Rahmenvertrag für die SAPV –, psychosoziale Leistungen mit Fach-
kräften, wie sie in anderen Arbeitsfeldern der palliativen Arbeit selbstverständlich sind, hier verortet zu 
bekommen. Wir plädieren deshalb dafür, diese explizit aufzunehmen, bei den palliativmedizinischen, 
den palliativpflegerischen Leistungen zu ergänzen, dass es auch psychosoziale Leistungen durch Fach-
kräfte gibt. 

Wir würden beim Entlassmanagement etwas mehr haben wollen, weil wir wissen, dass die Menschen, 
wenn sie nach Hause gehen, große Probleme haben, die Anschlussversorgung hinzubekommen. Wir 
denken, dass ein palliatives Fallmanagement durch das Krankenhaus eine wichtige Ergänzung wäre; die 
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Patienten müssten beim Übergang in die Häuslichkeit länger fachlich begleitet und unterstützt werden. 
– Das sind unsere beiden wesentlichen Punkte. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Ganz herzlichen Dank. – Ich gebe weiter an Frau Attaie für die Diako-
nie Deutschland. 

Frau Attaie (Diakonie): Vielen Dank. – Wir haben die redaktionellen Veränderungen sehr begrüßt, weil 
das dem gesellschaftlichen Ton und der kulturellen Vielfältigkeit entspricht. Unsere beiden wesentlichen 
Punkte sind zum einen das, was der Deutsche Caritasverband gerade dargestellt hat: dass das Erbringen 
von psychosozialen Leistungen durch Fachkräfte in die Richtlinie explizit aufgenommen wird. … [kurze 
Tonstörung] Es wäre auch im Sinne dessen, was Herr Grabenhorst dargestellt hat, dass es sich um eine 
Komplexleistung handelt, die von verschiedenen Fachkräften erbracht werden soll. Uns erschließt sich 
nicht so ganz, warum diese Leistungen in allen anderen Settings, wo Palliativleistungen erbracht werden, 
schon da sind, aber in der SAPV nicht so bedacht werden. 

Unser zweiter Punkt betrifft das, was Frau Frischhut eben schon gebracht hat, das Entlassmanagement 
des Krankenhauses, dass eine bessere Anschlussversorgung möglich ist. – Das sind unsere beiden 
Punkte. Vielen Dank für die Möglichkeit, das vortragen zu dürfen. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Vielen Dank für die präzise Darstellung, gut, dass Sie da sind. – Dann 
würde ich an Frau Dr. Mallmann für den Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste abgeben.  

Frau Dr. Mallmann (bpa): Herzlichen Dank. – Die schriftliche Stellungnahme liegt Ihnen vor. Insofern 
möchte auch ich mich auf wesentliche Punkte beschränken. Die Vorredner haben schon einiges ange-
merkt. Ergänzend dazu wäre mir § 1 Absatz 1 wichtig, wo es um die Einbindung der An- und Zugehörigen 
geht, „unter Einbindung“ ist die Formulierung. Sie haben in den Tragenden Gründen dargelegt, dass es 
vor allen Dingen um Informationen geht, dass die Leistung auch bei den Patienten sichergestellt sein 
muss, für die keine An- oder Zugehörigen vor Ort vorhanden sind. Bei diesem Punkt ist mir wichtig, dass 
es nicht zu Missverständnissen kommt, dass „Einbindung“ nicht so verstanden wird, dass pflegerische 
Tätigkeiten und Ähnliches von den Angehörigen zu leisten wären. Sie haben es in den Tragenden Grün-
den dargestellt, aber die Formulierung als solche könnte mitunter zu Missverständnissen in der Praxis 
führen. – Das wäre für uns der wesentliche Punkt, den ich hier ergänzen möchte.  

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Vielen Dank, Frau Dr. Mallmann. – Dann übergebe ich an Frau Hach, 
Bundesarbeitsgemeinschaft Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung, bitte sehr. 

Frau Hach (BAG-SAPV): Vielen Dank für das Wort und vielen Dank für die Einladung und die Möglichkeit, 
mündlich Stellung zu nehmen. Auch ich möchte mich auf die wesentlichen Aspekte beschränken und 
zum einen den Aspekt der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin und meiner Vorredner verstärken 
in der Klarstellung, dass SAPV eine Team- und Komplexleistung ist. Das haben wir in unserer Stellung-
nahme auch so mitgeteilt. Insbesondere müssten die psychosozialen Aspekte Teil des Behandlungsplans 
sein. So ist es in der Praxis und in der Versorgungswirklichkeit dargestellt. 

Wir haben noch einen wichtigen Aspekt, wie wir finden, eingebracht. Das ist die Klarstellung in § 1 Ab-
satz 2, wo SAPV erbracht wird. Es geht auch um Kinder und Jugendliche, die schulpflichtig sind und teil-
weise in unterschiedlichen Einrichtungen versorgt werden. Zum Beispiel können sie sich am Wochen-
ende bei den Eltern befinden und unter der Woche in einer Versorgungseinrichtung. Wir haben den 
Vorschlag gemacht, das in „gewohnte häusliche Umgebung“ umzuwandeln. Wir bitten im Hinblick auf 
die weitere Entwicklung der Hospiz- und Palliativversorgung, den Impuls über Tageshospize und pallia-
tive Tageskliniken aufzunehmen, weil die Versorgung in einem Tageshospiz oder einer palliativen Tages-
klinik nicht vollständig erfolgt und dort keine 24-Stunden-Ruf- und -Einsatzbereitschaft gewährleistet 
werden kann. 

Wir bitten, in § 1 Absatz 4 bei den Belangen von Kindern und Jugendlichen die An- und Zugehörigen wie 
zuvor aufzunehmen. 

Bei der Prüfung der Leistungsansprüche würden wir darum bitten, die Anpassung der Frist von drei auf 
vier Tage, wie sie in der HKP-Richtlinie vorgenommen wurde, aufzunehmen; denn die Gründe sind iden-
tisch. – Vielen Dank. 
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Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Vielen Dank, Frau Hach. – Gibt es weitere Anmerkungen aus dem 
Kreis der Stellungnehmenden? – Frau Frischhut.  

Frau Frischhut (Caritas): Ich wollte noch etwas bekräftigen, was die Patientenvertreter eingebracht ha-
ben. Sie haben in § 1 Absatz 5 die vier Dimensionen der Hospizarbeit verdeutlicht, indem sie sie explizit 
aufgenommen haben. Wir würden es begrüßen, wenn das in diesem Sinne in diese Richtlinie aufgenom-
men würde. Die klassische vierte Dimension ist die spirituelle Dimension. Der Vorschlag der Patienten-
vertreter war: kulturelle Dimension. Wir würden die beiden Begriffe, kulturell und spirituell, als relevant 
ansehen. Wenn das aufgenommen wird, sollte „spirituell“ ergänzt werden. 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Vielen Dank, Frau Frischhut, für diese Ergänzung. – Gibt es weitere 
Wortmeldungen, respektive gibt es Fragen aus dem Kreis der Mitglieder des Unterausschusses? – Bitte, 
Patientenvertretung. 

Patientenvertretung: Einen schönen guten Tag! Ich hätte eine Frage an Frau Döring. Sie haben sich am 
Anfang auf den § 7 bezogen, in den die Patientenvertretung eine Erweiterung eingefügt hat. In den Dis-
kussionen war es eigentlich so, dass wir nicht so richtig verständlich machen konnten, in welchen Situa-
tionen das zum Tragen kommen würde. Vielleicht könnten Sie das, was Sie am Anfang gesagt haben, aus 
Ihren Erfahrungen, dass das öfters vorkommt, noch weiter ausführen, inwieweit und für welche Patien-
tengruppe das hilfreich ist und in welchen Situationen das vorkommt. – Vielen Dank. 

Frau Döring (DPR): Es kommt gerade im Bereich von onkologischen Erkrankungen vor, aber durchaus 
auch im Bereich von neurologischen Erkrankungen, die sehr plötzlich und akut auftreten, wo eine Akut-
behandlung eine Rehabilitationsbehandlung nach sich zieht, weil man in der Akutbehandlung sieht, dass 
durchaus eine medizinische Rehabilitationsbehandlung angesagt ist, um zu schauen, wie es weitergeht, 
und auch, um eine weitere Verbesserung zu erzielen, und sich in der Rehabilitationsphase der Fortgang 
der Erkrankung in einer Weise herausstellt, dass die Rehabilitationsziele nicht sofort erreicht werden 
können, wobei überhaupt nicht klar ist, wie es ausgeht und man nicht sagt: „Es ist sofort lebensbegren-
zend“, aber ein solcher Zustand wirklich eintritt. Ein Beispiel wäre eine onkologische Erkrankung, zum 
Beispiel eine Brustkrebserkrankung, wo sich der Verlauf plötzlich als etwas erweist, was so nicht abzuse-
hen war. Wenn sich gerade in einer Rehabilitationseinrichtung, in der sehr stark im therapeutischen 
Team gearbeitet wird und die Sichtweise aller Professionen bei der Frage zusammenkommt: „Wie 
könnte es weitergehen?“, herausstellt, dass eine SAPV-Behandlung das Angesagte ist, weil es sein kann, 
dass sich sehr limitierende Zeiten ergeben, dann muss wirklich sofort eine SAPV verordnet und eingelei-
tet werden können. Denn der betroffene Versicherte ist oft in einer Situation, wo er für sich ganz schlecht 
etwas tun kann, und die Zugehörigen sind mit allen anderen Organisationsgeschichten stark belastet. 
Von daher muss so etwas eingeleitet werden können, und es darf nicht erst hinterher geschaut werden: 
Wo bekomme ich die entsprechenden Hilfen und die entsprechenden notwendigen Behandlungen? 

Frau Dr. Lelgemann (Vorsitzende): Vielen Dank. – Ist die Frage ausreichend beantwortet? – Vielen Dank. 
– Gibt es weitere Fragen aus dem Kreis des Unterausschusses? – Das sehe ich im Moment nicht. Somit 
bleibt mir nur, mich bei Ihnen ganz herzlich zu bedanken. Vielen Dank noch einmal für Ihre schriftlichen 
Stellungnahmen, vielen Dank erneut, dass Sie heute an der Anhörung teilgenommen haben, und einen 
guten weiteren Tag! Die Anhörung ist beendet. 

Schluss der Anhörung: 10:49 Uhr 
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C-1 Stellungnahme des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. 

 
 



C EINGEGANGENE STELLUNGNAHMEN 

 

 

59 

 

 
 

 



C EINGEGANGENE STELLUNGNAHMEN 

 

 

60 

 

 
 

 



C EINGEGANGENE STELLUNGNAHMEN 

 

 

61 

 

 
 

 



C EINGEGANGENE STELLUNGNAHMEN 

 

 

62 

 

 
 

 



C EINGEGANGENE STELLUNGNAHMEN 

 

 

63 

 

 
 

 



C EINGEGANGENE STELLUNGNAHMEN 

 

 

64 

C-2 Stellungnahme des Deutschen Berufsverbandes für Pflegeberufe – DBfK Bundesverband e.V. 
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C-3 Stellungnahme des Bundesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
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C-4 Stellungnahme des Deutschen Pflegerates 
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C-5 Stellungnahme der Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin e.V. 
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C-6 Stellungnahme des Deutschen Caritasverbandes e.V. 
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C-7 Stellungnahme der Bundesärztekammer 
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C-8 Stellungnahme der Diakonie Deutschland 
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C-9 Stellungnahme des Deutschen Hospiz- und PalliativVerbandes 
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C-10 Stellungnahme der Bundesarbeitsgemeinschaft Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung 
e.V. (BAG-SAPV) 
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